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Deutſchland.
Berlin, d. 6. Dec. Se. Maj. der König haben geruht:

Den Handelsgerichts- Präſidenten von der Heydt aus Elber-
feld zum Miniſter für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbei-
ten zu ernennen

Dem Unter-Staatsſecretair Grafen von Buülow die in-
terimiſtiſche Leitung des Miniſteriums der auswartigen Angele-
genheiten zu übertragen und

Den Wirklichen Geheimen Ober- Finanzrath von Pom-
mer-Eſche zum Unter Staatsſecretair beim Miniſterium fur
Handel, Gewerbe und offentliche Arbeiten zu ernennen.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, Konig
von Preußen c. c.

haben aus dem beifolgenden Berichte Unſeres Staats Miniſte-
rium uber die letzten Sitzungen der zur Vereinbarung der Ver-
faſſung berufenen Verſammlung zu Unſerem tiefen Schmerze die
Ueberzeugung gewonnen, daß das große Werk, zu welchem dieſe
Verſammlung berufen iſt, mit derſelben, ohne Verl tzung der
Würde Unſerer Krone und ohne Beeintrachtigung des davon
unzertrennlichen Wohles des Landes, nicht langer fortgeführt
werden kann. Wir verordnen demnach, auf den Antrag Unſe-
res Staats- Miniſteriums was folgt:

1.
Die zur Vereinbarung der Verfaſſung berufene Verſamm-

lung wird hierdurch aufgeloſſt.

Graf v. Brandenburg.

Ew. Koönigliche Majeſtaät haben durch die Botſchaft vom
8. v. M. aus den darin angefuhrten Grunden, den Sitz der
zur Vereinbarung der Verfaſſung berufenen Verſammlung von
Berlin nach Brandenburg verlegt und die Verſammlung auf-
gefordert, zur Fortſetzung ihrer ſofort abzubrechenden Berathun-
gen am 27. v. M. in Brandenburg wieder zuſammenzutreten.
Durch dieſe Anordnung, welche lediglich den Zweck hatte, die
Freiheit der Berathungen der Volksvertreter vor den anarchi-
ſchen Bewegungen in der Hauptſtadt und ihren terroriſtiſchen
Einfluſſen ſicher zu ſtellen, glaubten Ew. Konigliche Majeſtät
nicht nur ein unzweifelhaftes Recht der Krone, ſondern auch
eine durch die Rückſicht auf das Wohl des Landes dringend
gebotene Pflicht auszuüben. Leider! iſt Ew. Koönigliche Maje
ſtat wohlmeinende Abſicht dabei von einem großen Theile der
Verſammlung verkannt worden. Uneingedenk ihrer wahren
Aufgabe und ihrer Pflichten gegen die Krone und das Land,
hat die Mehrzahl der Abgeordneten ihre Berathungen, der von

Ew. Königlichen Majeſtät angeordneten Vertagung derſelben
ungeachtet, eigenmachtig in Berlin fortgeſetzt und ſich ange-
maßt, als eine ſouveraine Gewalt uüber Rechte der Krone zu
entſcheiden. Sie hat ferner die von Ew. Königlichen Majeſtät
auf Grund einer klaren geſetzlichen Beſtimmung ausgeſprochene
Auflöſung der berliner Bürgerwehr fur eine ungeſetzliche Maß-

regel erklart und dadurch die gedachte Burgerwehr zum Wider-
ſtande gegen die Ausführung jener Anordnung aufgereizt. Sie
hat endlich ſich nicht geſcheut, durch die an das Volk gerichtete
Aufforderung zur Verweigerung der geſetzlichen Steuern die

Unſer Staats Miniſterium wird mit Ausfuührung dieſer Brandfackel der Anarchie in das Land zu ſchleudern und den

Verordnung beauftragt.
Urkundlich unter Unſerer Hochſteigenhandigen Unterſchrift

und beigedrucktem Koniglichen Jnſiegel.
Gegeben Potsdam, den 5. December 1848.

Friedrich Wilhelm.
Das Staats-Miniſterium.

v. Ladenberg. v. Strotha.
Rintelen. von der Heydt.v. Manteuffel.

Verordnung,
betreffend die Auflöſung der zur Vereinbarung der

Verfaſſung berufenen Verſammlung.

ganzen Staatsverband dem Umſturz preiszugeben. Durch dieſe
eben ſo rechtswidrigen wie verderblichen Beſchluſſe hatte die in

Berlin forttagende Mehrzahl der Mitglieder der Verſammlung
offen mit der Krone gebrochen und Ew. Koöönigl. Majeſtät ge

genüber einen Standpunkt eingenommen, bei deſſen Feſthal-
tung die Moglichkeit einer befriedigenden Vereinbarung des
Verfaſſungswerkes nicht abzuſehen war. Hiernach waren Ew.
Koönigl. Majeſtät ſchon damals, unmittelbar nach dem Steuer
verweigerungs Beſchluß, unzweifelhaft berechtigt geweſen,
die Verſammlung aufzulöſen. Gleichwohl gaben Ew. Koönig-
liche Majeſtat die Hoffnung noch nicht auf, daß die ſeitcem

e See



laut gewordene Stimme des Landes und die durch eine leiden
ſchaftliche Auffaſſung vorübergehend zurückgedrängte Vaterlands
liebe viele jener Abgeordneten von dem betretenen Abwege zu-
rückführen, daß unter deren Hinzutritt die Verſammlung nach
Ablauf der Vertagungsfriſt in veſchlußfähiger Zahl ſich neu
konſtituiren, daß ſie dann die Ungeſetzlichkeit und Unguültigkeit
der während der Vertagungsfriſt von einem Theile ihrer Mit-
glieder gefaßten Beſchlüſſe in einer unzweideutigen Weiſe aner-
kennen, und daß es ſo der Krone werde moglich gemacht wer
den, die abgebrochenen Vereinbarungs- Verhandlungen wieder
aufzunehmen und bald zu einem gedeihlichen Ziele zu fuühren.
Ware dies gelungen, ſo würde es auch moglich geworden ſein,
noch einige zur Verbeſſerung der Lage der bauerlichen Beſitzer
und zur Erfuüllung anderer dringenden Wünſche des Landes
ſchon vorbereiteten Geſetze, im Verein mit der Verſammlung,
bald zu Stande zu bringen.

Ew. Majeſtät Hoffnungen ſind indeſſen leider! durch die
Ereigniſſe der letzten Woche getäuſcht worden. Nachdem die ih-
rer Pflicht gegen Ew. Königl. Majeſtät und das Vaterland ge-
treuen Abgeordneten vier Tage hinter einander, vom 27. bis
zum 30. v. M., zu Brandenburg in nicht beſchlußfaähiger Zahl
verſammelt geweſen waren, wurde die Verſammlung endlich
am 1. d. M. durch den Hinzutritt eines großen Theils derje-
nigen Abgeordneten beſchlußfähig, welche ſich bis dahin der durch
die Botſchaft vom 8. v. M. angeordneten Verlegung der Ver-
ſammlung widerſetzt hatten. Anſtatt aber dieſen Widerſtand
aufzugeben, erklärte der Wortfuhrer der hinzugetretenen Mit-
glieder, daß dieſelben, um die beabſichtigte Einberufung ihrer
Stellvertreter abzuwenden und nicht in Befolgung der Anord-
nungen Ew. Majeſtat, ſondern lediglich deshalb erſchienen ſeien,
weil das wahrend der Vertagungsfriſt von den in Berlin zu-
rückgebliebenen Mitgliedern gewählte Präſidium die Verſamm-
lung nach Brandenburg berufen habe. Zugleich wurde von die
ſem Theile der Verſammlung ein auf Vertagung bis zum
4. d. M. geſtellter Antrag in der von ihrem Wortfuhrer aus-
geſprochenen Abſicht unterſtützt, um für diejenigen Ausgebliebe-
nen, denen die Berufung des Praſidiums noch nicht zugegan-
gen ſei, Zeit zu gewinnen. Als hierauf der Vertagungs- An-
trag verworfen war, verließen jene neu hinzugetretenen Ab-
geordneten beinahe ſammtlich die Verſammlung, welche dadurch
wieder beſchlußunfahig und außer Stand geſetzt wurde, ſich neu
zu konſtituiren.

Dieſer Vorgang, welcher auf den pflichtgetreuen Theil der Ver-
ſammlung, wie aufjeden dabei anweſenden Freund des Vaterlandes,
einen tief verletzenden Eindruck machte, giebt den deutlichen Beweis,
daß von derjenigen Fraction der Abgeordneten, die nach dem
9. v. M. in Berlin fortgetagt hat, ein großer, noch immer
die Mehrzahl der ganzen Verſammlung bildender Theil in
offener Auflehnung gegen die von Ew. Königlichen Majeſtät
in der Botſchaft vom 8. v. M. getroffenen Anordnungen,
mithin auf einem Standpunkte verharrt, welcher, nach un
ſerer pflichtmäßigen Ueberzeugung, die Möglichkeit einer Ver
einbarung mit der Krone ausſchließt. Bei der numeriſchen
Stärke dieſer Partei wurde es jederzeit von ihrem Belieben
abhangen, die Verſammlung wie es am 1. d. M. geſche-
hen iſt beſchlußunfähig zu machen ohne daß gegen ein
ſolches Beginnen die früher beabſichtigte Einberufung der
Stellvertreter, die ohnehin während der Anweſenheit der Ab-
geordneten geſetzlich nicht zu begrunden wäaäre, genugenden
Schutz gewähren konnte.

Die zur Vereinbarung der Verfaſſung berufene Verſamm-
lung befindet ſich hiernach in einem Zuſtande ſo tiefer inne-
rer Zerruttung daß mit ihr die Verfaſſungsberathung ohne
Verletzung der Würde der Krone nach unſerer Anſicht nicht

langer fortgeſetzt werden kann.

Brandenburg, zum Theil ſelbſt
her verfochtener Anſichten ſchuldige Folge geleiſtet hatten,
ein fur das Vaterland gedeihliches Reſultat erwarten durften.
Gleichwohl glauben wir eine nochmalige Wiederholung des in
der vorigen Woche funfmal mißlungenen Verſuchs einer neuen
Konſtituirung der Verſammlung pflichtmäßig widerrathen zu
muſſen, weil ſich mit großer Wahrſcheinlichkeit vorausſehen
läßt, daß dabei die tiefe Zerriſſenheit der Verſammlung und
ihre unverkennbare innerliche Auflöſung in ähnlicher Weiſe,
wie am 1. d. M., zur Trauer aller wahren Vaterlandsfreunde
hervortreten wurde.

Ew. Königl. Majeſtät können wir demnach nur die ſo
fortige Auflöſung der zur Vereinbarung der Verfaſſung be-
rufenen Verſammlung anrathen, und erlauben uns, den
Entwurf der diesfälligen Verordnung zu Ew. Königl. Maje-
ſtat Allerhochſten Vollziehung ehrfurchtsvoll beizufügen.

Gewiß iſt dieſe Vereitelung des vor langer als ſechs
Monaten begonnenen Verſuchs der Vereinbarung einer Ver-
faſſung zwiſchen der Krone und den Vertretern des Volks
ein ſehr beklagenswerthes Ereigniß. Wahrhaft verderblich
aber wurde es ſein, wenn, um dieſer Vereitelung willen, die
Sehnſucht des Landes nach einer Verfaſſung von welcher
es Wiederherſtellung eines feſten Rechtszuſtandes und des in
allen Verhaltniſſen des öffentlichen Lebens geſtörten Ver
trauens mit Recht erwarten darf, noch längere Zeit unbefriedigt
bleiben ſollte. Ew. Kgl. Majeſtät können wir daher nur pflich-
mäßig rathen, Jhrem Volke eine Verfaſſung, die zur Be-
gruündung, Befeſtigung und Erhaltung wahrer Freiheit ge-
eignet iſt, unverzuglich unter dem Vorbehalt zu gewähren,
daß dieſelbe von den zunaächſt, und zwar ſofort, zu berufen-
den Kammern einer Reviſion zu unterwerfen ſei. Wir ha-
ben eine ſolche Verfaſſung unter ſtrenger Feſthaltung der
von Ew. Königl. Majeſtät im Marz d. J. ertheilten Ver-
heißungen entworfen und dabei nicht nur die Vorarbeiten
der zur Vereinbarung der Verfaſſung berufenen Verſamm-
lung, ſondern auch die bisherigen Beſchluſſe der deutſchen
National-Verſammlung, deren fernere Beſchluſſe auch bei der
vorzubehaltenden Reviſion zu beachten ſein werden, ſorgfal-
tig beruckſichtigt. Jndem wir dieſen Entwurf, nebſt dem Ent
wurf eines Wahlgeſetzes, hierbei unterthänigſt vorlegen, ſtel-
len wir Ew. Königl. Majeſtät die Vollziehung derſelben ehr-
furchtsvoll anheim.

Schließlich behalten wir uns vor, bei Ew. Kgl. Majeſtät den
proviſoriſchen Erlaß verſchiedener, zur Befriedigung dringender
Bedürfniſſe des Landes erforderlichen Verordnungen in den nach
ſten Tagen unterthänigſt zu beantragen.

Berlin, den 5. December 1848.
Das Staats-Miniſterium.

Graf v. Brandenburg. v. Ladenberg. v. Strotha.
v. Manteuffel. Rintelen. von der Heydt.

An des Königs Majeſtat.
(Die erwähnte Verfaſſung wird in der Extra-Beilage mitgetheilt.)

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König
von Preußen c. c.

haben durch Unſere Verordnung vom heutigen Tage die zur
Vereinbarung einer Staats Verjaſſung beruſfene Verſammlung
aufgelöſt. Zugleich haben Wir, in der Abſicht, Unſer getreues
Volk ſogleich der von demſelben erſehnten Segnungen der ver-

Wir beklagen dies um ſo
ſchmerzlicher, je zuverſichtlicher wir von der Fortfuhrung der
Vereinbarungs Verhandlungen mit denjenigen Abgeordneten,
welche der von Ew. Majeſtät ergangenen Berufung nach

unter Aufopferung fruü-



heißenen conſtitutionellen Freiheit theilhaftig werden zu laſſen,
die Regelung der letzteren nicht von dem in ferner Ausſicht ſte
henden Ergebniß der Vereinbarung mit einer anderweitigen
Volksvertretung abhängig machen wollen dieſelbe vielmehr durch
die heute von Uns vollzogene Verfaſſungs- Urkunde dauernd ge
ſichert. Bei der Feſtſtellung dieſes Staatsgrundgeſetzes iſt der
von der Regierung vorgelegte Entwurf, welcher nach Maßgabe
der von der Verfaſſungs- Kommiſſion der zur Vereinbarung be-
rufenen Verſammlung ausgegangenen Vorſchlage, und der übri-
gen Vorarbeiten derſelben, ſo wie in gebührender Beruückſichti
gung der Beſchlüſſe der deutſchen National Verſammlung in
Frankfurt a. M., modifizirt wurde, zum Grunde gelegt worden.
Wir glauben Uns daher der zuverſichtlichen Hoffnung hingeben
zu dürfen daß jene Verfaſſung den Wünſchen Unſeres getreuen
Volkes entſprechen werde. Jm Art. 110 iſt überdies eine Re-
viſion auf dem Wege der Geſetzgebung durch die nächſte Volks
vertretung vorbehalten. Unmittelbar nach erfolgter Reviſion
werden Wir die von Uns verheißene Vereidung des Heeres auf
die Verfaſſung veranlaſſen. Der Vorbehalt der Reviſion der
Verfaſſung gewahrt zugleich die Moglichkeit, die Verfaſſung des
preußiſchen Staates mit dem im Ausbau begriffenen deutſchen
Verfaſſungswerke in Einklang zu bringen.

Wir verordnen nunmehr, daß die nach der Verfaſſungs-
Urkunde ins Leben zu rufenden Kammern am 26. Februar 1849
in Unſerer Haupt und Reſidenzſtadt Berlin ſich verſammeln.
Zu dieſem Zwecke haben am 22. Januar k. J. ſämmtliche Ur-
wahler im ganzen Staate zur Wahl der Wahlmaänner, am 5. Fe
bruar k. J. die letzteren zur Wahl der Mitglieder der zweiten
Kammer, am 29. Januar die zur Theilnahme an den Wahlen
für die erſte Kammer berechtigten Wähler zur Wahl von Wahl
maännern, endlich am 12. Februar k. J. die Letzteren zur Wahl
der Mitglieder der erſten Kammer zuſammenzutreten.

Die Rückſicht auf die Unſeren Miniſtern aufgetragene Vor
bereitung der den Kammern vorzulegenden, in der Verfaſſungs
Urkunde vorbehaltenen und ſonſtigen dringlichen Geſetz- Entwurfe
und der Zeitaufwand, welchen die Wahl-Operationen erheiſchen,
geſtatten nicht, Uns früher mit den Vertretern Unſeres Volkes
zu umgeben.

Wir erwarten übrigens mit Zuverſicht, daß bis zum Zeit
punkte der Verſammlung der Kammern die Herrſchaft des Ge
ſetzes in Unſerer Haupt und Reſidenzſtadt durch den guten
Sinn der Bürger der letzteren völlig wiederhergeſtellt ſein und
den freien Berathungen der Volksvertreter daſelbſt alsdann
Nichts im Wege ſtehen wird.

Wir wollen jedoch die Uns beſonders am Herzen liegende
Hebung des Wohlſtandes der ländlichen Bevoölkerung, ſo wie

die keinen Aufſchub duldende, Befriedigung mehrerer anderer,
durch ein dringendes Zeitbedürfniß hervorgerufener Wunſche Un-
ſeres getreuen Volkes, unter jener nothwendigen Verzögerung
nicht leiden laſſen und werden daher mehrere Geſetze unter dem
Vorbehalt der Genehmigung der zunachſt zuſammentretenden
Kammern in kürzeſter Zeit zur Publication bringen, unter An-
derem:

1) eine Verordnung über die interimiſtiſche Regulirung der
gutsherrlich-baäuerlichen Verhältniſſe in der Provinz Schleſien
eine Verordnung über die Einführung des mündlichen und

Verfahrens mit Geſchworenen in Unterſuchungs-
achen

eine Verordnung über Aufhebung des baäuerlichen Erbfolge-
Geſetzes in Weſtfalen
eine Verordnung über Aufhebung der Privatgerichtsbarkeit
und des eximirten Gerichtsſtandes, ſo wie uüber die ander-
weitige Organiſation der Gerichte

2)

betreffend

5) eine Verordnung, betreffend die Aufhebung der Cirkular,
Verfügung vom 26. Februar 1799 und die Abanderun

der sDer nächſten Volksvertretung werden zur Begelegt werden e r1) ein Geſetz, betreffend das Recht der Aeltern zur immung der Religion ihrer Kinder; r wenn
5 ein Se a t der Mühlen- Abgaben

ein Geſetz über die Verpflichtung der Gemeinddenserſatz bei Tumulten; Krrwr
4) ein Geſetz über Aufhebung der Grund und Klaſſenſteuer-Befreiungen und wegen Einführung eine enHrind eder hrung r allgemeinen

ein Geſetz uber die Einkommenſteuer;
eine neue Abloöſungs Ordnung und ein Geſetz, betre

unentgeltliche Aufhebung verſchiedener Laſten un
gaben7) eine Gemeinde Ordnung;

9 eine Jede Bezirks- und Provinzial Ordnung
eine Verordnung, betreffend die Aufhebung eini inderniſſe; s einiger Eheyin

10) eine Verordnung uüber die Form der Eide.
Da die in der Verfaſſungs- Urkunde beſtimmteerſten Kammer durch die Kreis-, Bezirks- c d

treter wegen des noch nicht erfolgten Erſcheinens der Kreis-
Bezirks und Provinzial Ordnung gegenwartig noch nicht aus
führbar iſt, ſo haben Wir ein proviſoriſches Wahlgeſetz zur
Bildung der erſten Kammer fur das erſte Jahr der nächſten Le-
gislatur vollzogen.

Wir geben Uns nunmehr der Hoffnung hin, daß diUns verliehene Verfaſſung unter e Bee un eheca

Ruhme des Vaterlandes beitragen und das durch eine Ge
ſchichte von Jahrhunderten begrundete Band gegenſeitiger An
haänglichkeit zwiſchen Unſerem Königlichen Hauſe und Ünſerem
getreuen Volke noch feſter knupfen, ſo wie die Wohlfahrt und
Freiheit des letzteren dauerhaft begrunden werde.

Urkundlich unter Unſerer Hoöchſteigenhaändigen iund beigedrucktem Koniglichen Inſiegel s gen Anterſchriſt

Gegeben Potsdam, den 5. December 1848.
Friedrich Wilhelm.

Graf von Brandenburg. von Ladenberg. von Man-
teuffel. von Strotha. Rintelen. von der Heydt

Patent,
die Zuſammenberufung der Vertreter,
vom 5. December 1848.

De Moſch r d. 4. December.
ie Maſchinenbauer haben geſtern einemit Erlaubniß des Hrn. v. Wrangel r

mandirende nahm die an ihn geſandte Deputation ſehr freund-
lich auf und übergab ihr als Beitrag für die Krankenkaſſe des
Vereins 10 Friedrichsd'or, mit dem Bemerken, daß es ihm
angenehm ſein würde, dem Vereine anzugehören. Den letztern
Wunſch erklarte die Deputation nicht erfüllen zu können. Auch
das Geſchenk des Hrn. v. Wrangel iſt vom Vereine nicht an
genommen, vielmehr wieder zuruückgeſandt worden. Gegen
einzelne Deputirte ſind von mehreren Seiten Denunciationen
beim Staatsanwalt, theils wegen erlaſſener Proklamationen,
theils wegen anderer Veroöffentlichungen, eingebracht worden.

Poſen, den 3. Dec. Der heutige Tag war fur die
politiſchen Verhältniſſe unſerer Stadt, und hoffentlich unſerer

Dieſes ſo wie das Wahlgeſetz für die zweite Kammer, werden
unverzüglich nachfolgen.
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ganzen Provinz von entſcheidender Wichtigkeit: es galt näm
lich die Einfuührung des neuen Burgerwehrgeſetzes
vom 17. Oct. d. J. Unmoöglich kann es einem Beſonnenen

und Unparteiiſchen irgend zweifelhaft ſein, daß die Ausfuüh-
rung dieſes Geſetzes in der Stadt und Provinz Poſen zu

neuen nationalen Conflicten und vielem Blutvergießen führen
mußte. Man denke ſich den polniſchen Bauer geſetzlich mit
Waffen verſehen; dem Trunke ergeben, wie er iſt, wurde
Niemand der ihn begegnet ſeines Lebens ſicher ſein ja es
wäre dies auf dem Plattlande das ſicherſte Mittel, in kur-
zeſter Zeit galiziſche Scenen herbeizufuühren, da die Bauern
ſchwerlich ihre Gutsherrſchaft ſchonen dürften. Es waren
daher ſchon von vielen Seiten gewichtige Bedenken uber die
Ausführung dieſes Geſetzes laut geworden, und alle beſon-
nene Bürger unſerer Stadt, Polen wie Deuſche, ſprachen
unverhohlen ihre Anſicht daruber aus, daß die Ausfuhrung
deſſelben bei uns zu nichts Guten führen konne. Heute Nach
mittag nun war der Termin, wo dieſe wichtige Angelegen-
heit von unſern Stadtbehörden, nämlich den Stadtverordne-
ten und dem Magiſtrat in vereinigter Sitzung behandelt
werden ſollte. Jn mehreren Reden wurde die excluſive Lage
unſerer Stadt und Provinz, die herrſchende Erbitterung der
beiden Nationalitäten gegen einander und der nur niederge-
haltene, nicht aber gänzlich erloſchene innere Kampf lebendig
hervorgehoben und darauf das Verlangen gegrundet, daß die
Ausführung des neuen Buürgerwehrgeſetzes, nach F. 3 deſſel-
ben, in Stadt und Pkrovinz vorläufig noch. auf ſechs Monate
ſuspendirt werde. Nur Ein Mitglied polniſcher Nationalitat,
Hr. Pilaski, königl. preußiſcher Land und Stadtgerichtsrath,
unternahm es, dagegen zu ſprechen. Endlich wurde der An
trag faſt einſtimmig zum Beſchluß erhoben, wobei die Ver-
ſammlung ſich zugleich dahin ausſprach, daß die bisher durch
das Vertrauen der Commandantur bewaffnet geweſenen
Deutſchen in unſerer Stadt ihre Waffen auch abliefern müß-
ten, damit den Polen nicht ein gerechter Grund zur Klage
gegeben werde. Hoffentlich wird die Regierung die Grunde
unſerer Communalbehörden anerkennen und die vorlaufige
Suspenſion des Buürgerwehrgeſetzes in unſerer Stadt und
Provinz genehmigen.

Schleswig, d. 30. Nov.] Die gemeinſame Regierung
hat an die Bewohner Nord Schleswigs eine Anſprache erlaſſen,
worin ſie dieſelben ermahnt, den Verfuhrungen daäniſcher Rath-
geber zu widerſtehen, und den unter dem Namen „ſchleswig-
holſtein-lauenburgiſche Kanzlei“ verbreiteten Plakaten keinen
Glauben zu ſchenken. Jn derartigen Plakaten ſind die Bewoh-
ner Nord Schleswigs aufgefordert worden der neuen Regie-
rung nicht zu gehorchen und ihr namentlich keine Steuern zu

ahlen. Sc München d. 30. Nov. Herr Max v. Gagern weilt ſeit
einigen Tagen hier, wie man vernimmt, mit einer Miſſion der
Centralgewalt an unſere Regierung, denn er hatte bereits län
gere Unterredungen mit Sr. Majeſtät dem König und den Mi
niſtern. Zwei Tage nach ſeiner Ankunft hier reiſte Prinz Karl
von Bayern nach Berlin die N. M. Ztg. ſagt zwar, nur um
der ſilbernen Hochzeit ſeiner Königlichen Schweſter beizuwohnen,
dies iſt aber offenbar nicht der Zweck der Reiſe, ſonſt hatte der
Prinz da jene Feier am 29ſten ſtattfand, früher als am 28.
d. M. von hier abreiſen müſſen. Die Reiſe des Prinzen ſteht
aber allem Anſchein nach mit der hieſigen Anweſenheit Max v.
Gagern's in Verbindung und dürfte ſich auf die Verhaltniſſe
der Centralgewalt zu den Einzelſtaaten beziehen.

Aus dem Badiſchen, d. 29. Nov. Man ſpricht ſeit
einigen Tagen wieder vielfach von einem Verſuche der ro-
then Republikaner, einen abermaligen bewaffneten Einfall

in unſer Oberland zu unternehmen; ja, man hat ſchon an man-
chen Orten das Gerücht zu verbreiten geſucht, daß ein Ueber-
gang über den Rhein an mehreren Punkten erfolgt ſei. Jch
bin im Stande, Jhnen aus der ſicherſten Quelle hierüber zu
berichten. Ermuthigt durch die Wirren in Preußen, und auf
die Aufregung in Folge der Hinrichtung Blum's haben die deut-
ſchen Flüchtlinge in Frankreich und in der Schweiz neue Ver
bindungen unter ſich angeknupft und die Fuührerſchaft dem ehe-
maligen preußiſchen Lieutenant Willich, der bereits unter Hecker
und Struve commandirt hat, anvertraut. Derſelbe hat nun
ein gut organiſirtes Corps in Beſançon zuſammengebracht, wel
ches dort eingeübt wird und aus mehreren hundert entſchloſſenen
Menſchen beſteht. Die zur Verbindung gehörigen Mitglieder ſind
gehalten, ihre Sparpfennige ins Hauptquartier nach Beſançon
einzuſenden. Die Abſicht beſteht nur darin, einen paſſenden
Zeitpunkt abzuwarten und alsdann an drei Orten zugleich in
Deutſchland einzufallen. Hierzu wurde ein Punkt an der Schwei
zergrenze, ein ſolcher am Oberrhein gegenüber dem Elſaß, und
endlich ein dritter in Rheinpreußen in der Gegend von Trier
auserſehen. Wenn nicht früher eine geeignete Gelegenheit ge
funden werden ſollte, ſo hofft man auf Unruhen in Frankreich,
welche aus Anlaß der Präſidentenwahl im nächſten Monate dort
entſtehen wurden, und in Folge deren ſich auch auf fremden
Beiſtand rechnen ließe. Daß man dabei ein vorzuügliches Au-
genmerk auf Koln gerichtet hat, bedarf wohl kaum der Erwah
nung. Daß unſere Oberlander Bevölkerung auf die Räuber
ſchaar mit Senſen und Miſtgabeln losgehen wird, kann im
voraus verſichert werden man iſt dort jetzt zu der Ueberzeu-
gung gelangt, daß nur den Anarchiſten der unſelige Zuſtand
des Mißtrauens und des Mangels an Verkehr zuzuſchreiben iſt,
und daß die großen Laſten der Einquartierung durch ſie muth-

willig veranlaßt wurden. (K. Z.)Frankfurt a. d. 4. Dec. Die heutige 128.
Sitzung der deutſchen Reichsverſammlung wurde von H.
v. Gagern eroöffnet, nachdem derſelbe geſtern Nachmittag
von Berlin zurück wieder hier eingetroffen iſt. Die heute
vorgenommene Wahl des Praſidiums hatte folgendes Ergeb-
niß: Von 415 Stimmen erhielt H. v. Gagern 313, H. Si-
mon von Breslau 99, v. Soiron, v. Wartensleben und M.
v. Gagern jeder eine Stimme. Jm weiteren Verlaufe der
Sitzung wurden die Abgg. E. Simſon zum erſten, W. Beſe
ler aus Schleswig zum zweiten Stellvertreter des Vorſitzen
den erwählt. Die Verhandlungen über Art. J. des Verfaſ-
ſungsentwurfs „Der Reichstag“ wurden begonnen. Es ſpra
chen die Abgeordneten Nauwerck, Tellkampf, v. Watzdorf,
Jahn, v. Bally, Freudentheil. Art. J. des Entwurfs wel
cher zum Beſchluſſe erhoben wurde, lautet: „Der Reichstag
beſteht aus zwei Häuſern dem Staatenhaus und dem Volks-
haus.“ Zur Verhandlung über die Mediatiſirungsfrage uber-
gehend wurde ſofort zur Berathung über den hierauf bezug-
habenden Bericht des Verfaſſungsausſchuſſes geſchritten.

Oeſterreich. Der Kaiſer Ferdinand J. hat an ſeine
Völker am 2. Decbr. ein Abſchiedsmanifeſt erlaſſen worin es
eißt:h re Drang der Ereigniſſe, das unverkennbare und unabweisliche Be

dürfniß nach einer großen umfaſſenden Umgeſtaltung Unſerer Staatsfor
men, welchem Wir im Monate März dieſes Jahres entgegenzukommen
und die Bahn zu brechen befliſſen waren haben in Uns die Ueberzeugung
feſtgeſtellt, daß es jüngerer Kräfte bedürfe, um das große Werk zu för-
dern und einer gedeihlichen Vollendung zuzuführen.

Wir ſind daher, nach reiflicher Ueberlegung und durchdrungen von
der gebieteriſchen Nothwendigkeit dieſes Schrittes, zu dem Entſchluſſe ge
langt, hiermit feierlichſt

dem öſterreichiſchen Kaiſerthrone zu entſagen.
Unſer durchlauchtigſter Herr Bruder und rechtmäßiger Nachfolger in

der Regierung Erzherzog Franz Karl, der Uns ſtets treu zur Seite ge
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ſtanden und Unſere Bemühungen getheilt, hat fich erklärt, und erklärt
hiermit durch gemeinſchaftliche Unterfertigung gegenwärtigen Manifeſts,
daß auch Er und zwar zu Gunſten Seines nach ihm auf den Thron be
rufenen Sohnes, des durchlauchtigſten Herrn Erzherzogs Franz Joſeph,
auf die öſterreichiſche Kaiſerkrone Verzicht leiſte.“

Ein weiteres Manifeſt Sr. Majeſtät des Kaiſers Franz
Joſeph J. verkündet den Völkern ſeine Thronbeſteigung und
lautet, wie folgt

„Durch die Thronentſagung Unſeres erhabenen Oheims, Kaiſers und
Königs Ferdinand des Erſten, in Ungarn und Böhmen dieſes Namens
des Fünften und die Verzichtleiſtung Unſeres Durchlauchtigſten Herrn Va-
ters Erzherzog Franz Karl, auf die Thronfolge, kraft der pragmati-
ſchen Sanction berufen die Kronen Unſeres Reiches auf Unſer Haupt
zu ſetzenv Faneigen wir hiermit feierlichſt allen Völkern der Monarchie Unſere

Thronbeſteigung unter dem Namen Franz Joſeph des Erſten.
Das Bedürfniß und den hohen Werth freier und zeitgemäßer Jnſti-

tutionen aus eigener Ueberzeugung erkennend, betreten Wir mit Zuverſicht
die Bahn welche Uns zu einer heilbringenden Umgeſtaltung und Ver-
jüngung der Geſammtmonarchie führen ſoll.

Auf den Grundlagen der wahren Freiheit, auf den Grundlagen der
Gleichberechtigung aller Völker des Reiches und der Gleichheit aller Staats
bürger vor dem Geſetze, ſo wie der Theilnahme der Volksvertreter an der
Geſetzgebung wird das Vaterland neu erſtehen in alter Größe, aber mit
verjüngter Kraft ein unerſchütterlicher Bau in den Stürmen der Zeit,
ein geräumiges Wohnhaus für die Stämme verſchiedener Zunge, welche
unter dem Scepter Unſerer Väter ein brüderliches Band ſeit Jahrhunder-
ten umfangen hält.

Feſt entſchloſſen, den Glanz der Krone ungetrübt und die Geſammt-
Monarchie ungeſchmälert zu erhalten, aber bereit, Unſere Rechte mit den
Vertretern Unſerer Völker zu theilen, rechnen Wir darauf, daß es mit
Gottes Beiſtand und im Einverſtändniſſe mit den Völkern gelingen werde,
alle Lande und Stämme der Monarchie zu einem großen Staatskörper zu
vereinigen.

Schwere Prüfungen ſind über Uns verhängt, Ruhe und Ordnung in
mehreren Gegenden des Reiches geſtört worden. Jn einem Theile der Mo
narchie entbrennt noch heute der Bürgerkrieg. Alle Vorkehrungen ſind ge
troffen, um die Achtung vor dem Geſetze allenthalben wieder herzuſtellen.
Die Bezwingung des Aufſtandes und die Rückkehr des inneren Friedens
find die erſten Bedingungen für ein glückliches Gedeihen des großen Ver
faſſungswerkes.

Wir zählen hierbei mit Zuverficht auf die verſtändige und aufrichtige
Mitwirkung aller Völker durch ihre Vertreter.

Wir zählen auf den geſunden Sinn der ſtets getreuen Landbewohner,
welche durch die neueſten geſetzlichen Beſtimmungen über die Löſung des
Unterthans Verbandes und Entlaſtung des Bodens in den Vollgenuß der
ſtaate bürgerlichen Rechte getreten ſind.

Wir zählen auf Unſere getreuen Staatsdiener.
Von Unſerer glorreichen Armee verſehen Wir Uns der alt bewährten

Tapferkeit, Treue und Ausdauer. Sie wird Uns wie Unſeren Vorfahren
ein Pfeiler des Thrones dem Vaterlande und den freien Jnſtitutionen ein
unerſchütterliches Bollwerk ſein.

Jede Gelegenheit das Verdienſt, welches keinen Unterſchied des Stan-
des kennt, zu belohnen, wird Uns willkommen ſein.

Völker Oeſterreichs! Wir nehmen Beſitz von dem Throne Unſerer
Väter in einer ernſten Zeit. Groß ſind die Pflichten, groß die Verant
wortlichkeit, welche die Vorſehung Uns auferlegt. Gottes Schutz wird
Uns begleiten.

So gegeben in Unſerer Königlichen Hauptſtadt Olmütz, den zweiten
Dezember im Jahre des Heils Eintauſend Achthundert und Acht und
Vierzig- (L. S.) Franz Joſeph. Schwarzenberg.

Dem Oeſterreichiſchen Lloyd vom 2. Dec. zufolge war
in Wien das Gerucht verbreitet, Klauſenburg ſei von den
k. k. Truppen beſetzt und Preßburg habe ſich ergeben.
Die Szekler hatten eine bedeutende Niederlage erlitten.

Frankreich.
Paris, d. 2. Dec. Aus Rom erhielt die Regierung bis

31 Uhr keine neuen Depeſchen. Der Telegraph meldete ihr
nur die Einſchiffung der Expedition nach Civitavecchia. Aus
der Depeſche, welche Cavaignac geſtern in der National Ver-
ſammlung vorlas, iſt noch nachzutragen, daß das aus der Re
volution in Rom hervorgegangene Miniſterium ein Vertrauens-
Votum erhalten hatte. Als Cavaignac und Vivien der Ver-
ſammlung geſtern die Mittheilung über die Einſchiffung des
Papſtes und uber die Abſendung des Miniſters Freslon nach

Marſeille, zu deſſen Empfange, gemacht hatten, beſtieg Herr
Pariſis, Biſchof von Langres, die Tribüne und hielt eine Dank-
rede im Namen aller Katholiken.

Wie es heißt, würde ſich Pius IX. acht Tage in Marſeille
ausruhen und dann mit ſtarkem Ehrengeleit direkt nach Paris
geführt werden. Hier will man ihm Zimmer in den Tuilerieen
zu ſeiner Wohnung anbieten. Heute Vormittag waren bereits
Arbeiter mit Einrichtung derſelben fur dieſe Beſtimmung be-
ſchäftigt. Es wird bemerkt, daß Pius IX. nicht zum erſtenmal
den franzöſiſchen Boden betrete, da er in den letzten Jahren
des Kaiſerreiches als Soldat in der damals von Napoleon
errichteten italieniſchen Legion, einer Art kaiſerlicher Leibgarde,
gedient.

Man verſichert, daß die Geſandten von Frankreich und
Spanien den Papſt auf ſeiner Flucht begleitet hatten. Nach
der „Patrie“ will die National Verſammlung die Ankunft des
Papſtes benutzen, um ſich fur eine Woche zu vertagen, weil
viele Mitglieder nach Marſeille reiſen wollen. Man will dem
Papſte in einer ſüdfranzoöſiſchen Stadt eine Reſidenz anweiſen,
oder wenn er Paris vorzieht, ihm und Gefolge die Tuilerieen
überlaſſen.

Fonds- und Geld-Cours.
Berlin den 5. December.

3f. Brief. Geld. St. Brief. Geld.
Pr. Freiw. Anl. 5 S 998 Pomm. Pfnudbr. 31 91St. SchuldSch. 31/, 80 K. u. Nm. do. 31 90 90
Seeh. Präm. Schleſiſche do. 3Scheine. l do. Lit. B. gaKur u. Neum. rant. do. 3 JSchuldverſchr. 31 Pr. Bk.-A.-Sch. 92 91Brl. Stadt-Obl. 3 1751Wſtpr. Pfandbr. 31 83 Frödrchsd'or. 13 13
Großh. Poſ. do. 4 961 955 And. Goldm. à

do. do. 3 798 79 5 Thlr. 13 12/,Oſtpr. Pfandbr. 3 881 Disconto
Eiſenbahn Aetien.

Stamm- Z3Zf. ioritatgnVſſenere 18f.

Brl. Anh. Lit. 2 Berl.-Anhalt) 4 87 G. B.4. B. 455 G. do. Hambg. 932/, G.do. Hamb. 4 G. o. Potsd.M. 4 81 bz. u. G.
do. St.-Star. 4 (897 bz. do. do. 5 891 G.do. Potsd.-M. 4 57 59 b o. Stettiner 5 100 bz
d 4 113 G. Mgd. Leipz. 4do. Leipziger 4 Halle Thür. 4/,86 GHalle Thür. 4 51 bz. Cöln Mind. h B
Cöln Mind. 32 79 à 80 bz. u. G. Rh. v. St. gar 3
do. Aachen 4 52 G. d. 1. Prioritätt A.
Bonn Cöln 4 T do. St. Pr. 4 70 Br Düffeld.Elf. 4eel. Vohw. T Nſchl.-Märk.! 4 86 G.RſchlMärk. 31/,71 à bz. u. G. rä e 96 4 3
do. Zweigbhn. 4 F do. III. Seriel 5 (91 B. G.Oſchl. Lit. A.ſ31 922 G. e O

r 5 V e S
ddo. Lit. B. 3192 G. do. do.See Tee 2 7 Oberſchl. i

resl. Freib. 4KrakObſchl. 4 a211, G. a2i/, B. Salat 8.
Berg Märk. 4 56 S. Brsl.Freib.
gen 4 70/, à bzBrieg-Neiſſe 4 s ind.Quitt. B. tBerl. Anh. B. 4 84 G Actien.Mgd.-Wittb. 4 s
Aach.Maſtr. 4 Dresd.-Görl. 4 sTh. Vb.-Bhu. 4 Leipz. Dresd 4
Ausl. Qb. Chemn.-Riſa 4Ludw. Bexb. Sächſ.Bair. 4 d24 Fl. 4 s KielAlt. Sp. 4 89 G.Peſth. 26 Fl. Amſt.R. Fl. 4Fr.-W.Ndb. 4 418/, à 42 bz. Mocklb. Thlr. 4 36 G.



Getreidepreiſe.
(Nach Berliner Scheffel und preuß. Gelde.)

Halle, den 5. December.

1 20 A bis 1 27 I 6e 26 3 e mee22 6 2 27 6Hafer 15 17 6Magdeburg, den 5. December. Nach Wispeln.)

Weizen 40 46 Gerſte 20 26Roggen 27 30 Hafer 14 17
Berlin, den 5. December.

Weizen nach Qualität 48 52
Roggen loco 25-27 J

pr. Dec. 25 Br.pr. Frühjahr 82pfd. 28 Br. 27 G.
Gerſte, große, loco 2224

kleine 18—20
Hafer loco nach Qualität 15-—-16

pr. Frühjahr 48pfd. 15 bz.
Rüböl loco 12 Br. 12 G.

pr. dieſen Monat do.
pr. Dec. Jan. do.

Jan. Febr. 12 Br. 12 G.Febr. März 12i7, Br. 12 G.
März April 12 Br. u. bz.

April/ Mai do.Spiritus loco ohne Faß 142/,7 verk.
2

s

Dec. 14/, Br.
Jan. Febr. 142 e bz. u. Br.
pr. Fruhjahr 16/, bz. u. Br.

Waſſerſtand der Saale bei Halle
am 5. December Abends 6 Uhr am Unterpegel 7 Fuß 10 Zoll.
am 6. December Morgens 6 Uhr am Unterpegel 7 Fuß 8 Zoll.

Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg
am 5. December Nr. 2 und 5 Zoll.

Fremdenliſte.
Angekommene Fremde vom 5. bis 6. December.

Im Kronprinzen Hr. Generalmajor v. Webern u. die Hrrn. Lieut.
u. Adjut. Baier u. v. Schöler a. Berlin. Hr. Rittergutsbeſ. v.
Adern a. Hannover. Wie Hrru. Kauß. Dürfeld a. Magdeburg,
Lindemann a. Mainz.

Stadt Zürich: Hr. Partik. Vogel a. Kannorer. Hr. Amtm. Reil
a. Bucha. Die Hrrn Kaufl. Stern a. Berlin, Ferchland a. Mag
deburg Hartmann a. Eiſenach, Tepelmann a. Cöln, Kratzen u.
Hr. Dr. Wibots a. Hamburg.

Goldnen Ring: Frau Majorin v. Krakow a. Berlin. Frau
OAmtm. Lüttich u. Fräul. Tochter a. Wendelſtein. Hr. Amtm.

a. Gersdorf. Die Hrrn. Kaufl. Sioſe a. Berlin, Garach
a. Rockwitz.

Engliſcher Hof Hr. Fabrik. Siebert a. Berlin.
Zſchernitz a. Poſen. Hr. Kaufm. Wolfram a. Hannover.
Fabrik. Avenarius a. Roſtock. Frau v. Gothard a. Haardorf.

Eoldnen Löwen: Die Hrrn. Kaufl. Höffer a. Leipzig, Soder a.
Berlin. Hr. Sutebeſ. Schwelzer a Offenbach. Hr. Jnſp. Bren
ner a. Gohlis. Hr. Condü.ct. Merker a. Braunſchweig.

Stadt Hamburg: Die Hrrn. Kaufl. Peuſchel a. Leipzig Straub
a. Berlin Hanſen a. Carlsruhe. Hr. Batt. Arzt Dr. v. Ehren-
berg a. Sangerhauſen. Hr. Advokat Nilſon a. Württenberg. Hr.
Apoth. Wagen a. Leipzig.

Soldne Kugel Die Hrru. Kaufl. Lippmann a. Bernburg Grebel
a. Magdeburg Sebaſtian a. Berlin. Hr. Ober Fred. Sander a.
Görlitz. Die Hrry. Rent. Grosmann a. Wien, Hoffmann a. Kö
nigsberg. Hr. Gaſtw. Werner a. Hresden.

Zur Eiſenbahn: Hr. Oberſtlieut. v. Bähr a. Cöln. Die Hrrn.
Kaufl. Jacobi a. Frankfurt, Leiter a. Ballenſtedt, Carl u. Kindler
a. Dresden.

Mötel de Prusse: Hr. Gymnaſ. Molles a. Goſeck. Hr. Jrnſtru
mentm. Armbruſter g. Gotha. Hr. Kaufm. Meyer a. Halber

Hr. Dr. meä.
Hr.

ſtat. Mad. Fröbe a. Weißenfels.

Halle, d. 5. December.
wahlt:

Zu Stadtverordneten
Herr Stärkefabrikant Wilhelm Nebert,

Fuaärbereibeſitzer Jentzſch.

Zu Stellvertretern:
Herr Zimmermeiſter Scharre,

Muühlenbeſitzer Küſtner,
Kaufmann Becker (in Stelle Hrn. Jentzſch).

Am heutigen Tage wurden ge

Vereinigte Gemeinde.
Die Vereinigte Gemeinde verſammelt ſich heute Abend 7 Uhr

im goldenen Löwen.

e „zgr
Bekanntmachung

der von den Bäckern und Backwaarenhändlern in den
Städten des Saalkreiſes für den Monat Decbr. 1848 einge

reichten Taxen.
Die Backwaaren müſſen noch 24 Stunden nach dem Backen

das angegebene Gewicht haben.

Roggen-Gebäck: F.
Na m e: eines Brod Hausbacken Schwarz 12 Stü

Brod Brod Semmeln
pro 5 pro Pfd. j pro Pfd. t 1 Sgr.

J I Lth. Auent.Wettin.
1. Chryſtall sen. 1 71 172. Chryſtall jun. 11 6 183. Eiſe 10 6 184. Fügner 10 6 185. Günther 1 6 1 186. Wwe. Rath mann 1 6 1187. Roſenfeld jun. 111 6 m 188. Schade sen. 10 6 1169. Schade jun. 11 6 18Cönnern.

1. Berger 8 m 1192. Eberus 8 16 23. Gerth 1 10 184. Gotſch 8 185. Günther 1 8 186. Harniſch sen. 8 1187. Harniſch jun. S 71 I 188. Knauf 1 I 8 1169. Linke 1 81 1810. Schmidt I 8 m 18Löbejün.

1. Berg 1 81 1172. Fauſt 1 611 41193. Göſchke 1 61 41194. Wwe. Güldenfußff 1 8 6 165. Hedicke 1 2 6 166. Hudemann 817. Meyer m 108. Nordmann 9 6 1 199. Rebentiſch 1 1 8 1810. Tümmler, Fr. 10 6 1811. Tümmler, Carl I 8 6 16
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Verpachtung des Ritterguts
Beerendorf bei Delitzſch.
Das den Ecben der Frau Peoofeſſor

Haaſe geb. Wenk gehörige Rittergut
Beerendorf bei Delitzſch ſoll auf Ar trag
derſelben in einem auf

den 15. December d. J. Vormittags
10 Uhr

im Gerichts-Lokale zu Beerendorf
anberaumten Termine

von Walpurgis 1849 an öffentlich an den
M?iſtbietenden verpachtet werden. Die nä
heren Bedingungen ſind in unſerm Ge-
ſchäftslokale zu Delitzſch und bei dem
Herrn Dr. Emil Wendler in Leipzig
(Reichsſtraße Nr. 41) zu erfragen.

Beerendorf, den 27. Nov. 1848.
Das Patrimonial-Gericht.

Meſſing-Gußwaaren, zu Wiih
nachtsgeſchenken paſſend, als: Plätten,
Glockeiſen, Mörſer, Leuchter, Lichtſchirme,
Lichtknechte, auch dergleichen Spielwaaren,
empfiehlt

Wilhelm Rathcke in Halle,
Brüderſtraße Nr. 207.

Schöne geleſene Roſinen, à W
3 empfiehit

Wilhelm Rathcke.

Feinſte Bamberger Schmelz-
butter Genueſer Citronat, Mandeln,
ff. Raffinad, Mittel Raffigad und Melis,
in Broden und einzeln billigſt, empfiehlt

Wilhelm Rathcke.

Auf dem Wege vom kleinen Sandberg
bis nach der Rümpler'ſchen Reſtauration
iſt ein kleines, grünes, ledernes Futteral,
enthaltend ein Lichtgemälde, verloren ge

Der Finder wird gebeten daſſelbe
bei Herrn Rümpler auf dem Sandberg

gegen eine gute Belohnung abzugeben.

Sonntag, den 10. November,
Ball und Pfannkuchenfeſt in Karlsfeld.

Ein tüchtiger Hausknecht wird geſucht
im Gaſthofe zur Preußiſchen Krone bei
Bitterfeld.

Einladung.
Kommenden Sonntag, als den 10. De-

ladet zum Karpfen- und

Lauterbach,
Preußiſche Krone bei Bitterfeld.

3000, 1500, 1000, 600, 300 und
ſind auszuleihen durch Secretair

Kleiſt, große Klausſtraße Nr. 896.

Jn unterzeichneten Buchhandlungen iſt zu haben:

Böbert, der geſchwind und richtig rechnende Markſchei-
der, oder Tafeln der Sohlen, Seigerteufen, Streichſinuſſe,
Streichcoſinuſſe und logarithmiſche Lachtertafeln, für Mark-
ſcheider, Feldmeſſer und Waſſerbaumeiſter. Dritte Auflage. Mit einer Ku

pfertafel. 1 10Campe, W. G., Briefſſteller für alle Fälle des menſchlichen Le
bens. Enthaltend 180 Muſterbriefe und 100 Formulare zur Ab
faſſung von Klageſchriften an Behörden, auch Contrakte, Schuldver-
ſchreibungen und Vollmachten. [2te Auflage. 15

Delphiniſches Orakel, das auf 95 verſchiedene Fragen die richti

gen Antworten enthält. 12Lehmann, A. E., tägliches Küchenzettelbuch, mit Rückſicht auf die
Jahreszeiten. Eine Auswahl von mehr als 300 der verſchiedenſten

Speiſen enthaltend. 10Gruner, J. G., der vollſtändige Gemüſegärtner und gründ
licher Unterricht in der Blumenzucht. Eine deutliche Aaweiſung über alle
Theile der Gemüſezucht und Blumengärtnerei in 6 Lieferungen.

Preis 1 A.
NB. Es iſt dies ein für Gärtner und jeden Gartenfreund auszezeich net es

höchſt praktiſches Gartenbuch, welches Erfahrungen enthält, die auf 45jährige
Etfahrungen beruhen.

Jn der Schwetſchke'ſchen Sort.-Buchh. (Pfeffer) in Halle b Garcke
in Merſeburg Reichardt in Eisleben Süß in Weißenfels und
Franke in Naumburg vorräthig.

Antwort
auf die „Bitte um Belehrung“ in Nr. 285 d. Bl. Extra-Beilage.

Nicht das Publikum hieſiger Gegend, ſondern eine den Volksfreiheiten feindliche
Partei findet in dem Briefe des P. Hildenhagen durch falſche Auslegung den
Sturz des Koöoönigthums angedeutet. Die Gemeinden Quetz mit Zeſchdorf und Dols-
dorf und der größte Theil der Einwohner des Bitterfelder Kreiſes, welche doch wohl
mit zum Publikum gehoören, denken anders.

Erſtere verſtehen den erwähnten Brief im Sinne der Erklärung „der Freunde
und Verehrer des P. Hildenhagen,“ ſ. Bitterfelder Kreisbl. und die Extra- Beilage
des Couriers Nr. 285. Sie wiſſen außerdem, daß der Satz „der Glanz des Hauſes
Hohenzollern iſt erloſchen keineswegs ein Ruf der Freude, ſondern des tiefſten See-
lenſchmerzes iſt, und daß der vom P. Hildenhagen gemeinte Glanz nicht das Gold
der Koönigskrone, ſondern etwas weit Hoöheres und Werthyvolleres iſt, wie jeder Un
befangene und Urtheilsfähige aus der Rede des P. Hildenhagen über „von Got-
tes Gnaden (ſiehe ſtenogr. Bericht vom 12. October 73. Sitzung) erſehen kann,
al „jene innerſte Einheit zwiſchen Fürſt und Volk, die Niemand gebieten
ann.“

Dann haben von den am 3. Decbr. auf der preuß. Krone bei Bitterfeld ver
ſammelten Wahlmaännern des Kreiſes unter 45 ſich 44 Stimmen für das Verhalten
des Abg. Hildenhagen ausgeſprochen, und nichts Hochverrätheriſches an ihm ent
decken können obwohl derſelbe dort oöffentlich jeder Frage Rede zu ſtehen, ſich erboten
hat. Wir belehren alſo auf die „Bitte um Belehrung dahin

„Wir finden in dem P. Hildenhagen einen Mann, welcher ſeiner Pflicht
getreu die Rechte des Volkes vertritt, und gleichweit vom Hochverrath

wie vom Volksverrath entfernt iſt.
Schließlich erſuchen wir den Einſender der Bitte um Belehrung ſeinen Na

men zu nennen wie es einem deutſchen Manne geziemt, da Anonymitaät ſtets ein
böſes Gewiſſen in ſolchen Angelegenheiten befürchten läßt.

Quetz mit Zeſchdorf und Doölsdorf, den 5. Decbr. 1848.
Jm Auftrage ſammtlicher Gemeindeglieder:

Werner,Schönberg Kirchvaäter.
Jericke, Richter.
Berger,
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Die Mehrzahl der Gemeindegzlieder von Nieder-Clobicau iſt entſchieden ande
rer Meinung, als in der Adreſſe „An Se. Majeſtät den König“ in Nr. 284 d. Ztg.
ausgeſprochen iſt. Die Unterſchrift iſt ohne unſer Wiſſen erfolgt.

A. Richter, Ortesrichter.

Düngerauetion.
Sonnabend, den 9. Decbr. früh 10 Uhr

werden im Gaſthof zur goldenen Kugel 12
große Haufen Pferdedünger verauctionirt.

Anzeige und Empfehlung.
Den bisher in Pacht gehabten hieſigen Gaſthof

Zum rothen Hirſch, nahe der Poſt,
habe ich heute käuflich übernommen. Mit dieſer Anzeige entledige ich mich der ange
nehmen Pflicht, allen meinen geehrten Gönnern die mich derzeit mit ihrem Vertrauen
erfreuten, dafür recht freundlich zu danken. Als Eigenthümer bin ich nun um ſo
mehr in den Stand geſetzt und werde ich eifrig bemüht bleiben mir durch zweckmäßige
Einrichtung und ſorgfältige billige Bewirthung die Zufriedenheit meiner geehrten Gäſte
zu erwerben, und empfehle ich daher mein Gaſthaus angelegentlich, mit der Bitte um
ütige Berückſichtigung.

Eilenburg, den 15. November 1848. Wilhelm Buſch.
Sollte ein von Dr. K. Stahr in Stettin vor mehreren Wochen

unter der Adreſſe „„An die Halleſche Literatur-Zeitung“ mittels
Poſt an uns abgeſandtes Couvert, das Manuſcript einer Recenſion von
Mariottis Jtalien enthaltend, irgend Jemandem irrthümlich zugekommen ſein,
ſo bitten wir um gef. Ablieferung gegen Erſtattung gehabter Auslagen. Auf
der Poſt iſt über Verbleib dieſes uns nicht zugekommenen Briefes nichts zu
ermitteln geweſen.

Halle, den 6. December 1848.
Expedition der Allg. Literatur- Zeitung.

C. A. Schwetschke und Lohn.

Ehe S m e e h e eBei Pfeffer (Schwetſchke'ſche Soct. Buchh.) in Halle wie in allen
e Buchhandlungen iſt zu hoben:

3 Die Kunſt der PaſtetenBackerei,
Fenthaltend die wichtigßen Vorſchriften und Regeln in Hinſicht auf die Paſteten
S Bäckerei im Allgemeinen, nebſt gründlichen Unterricht mehr als ſechzig der belieb
Seteſten, delikateſten und pikanteſten Arten von Piſteten in jeder anſtändigen Haus
G haltung zu bereiten. Von einem praktiſchen vie lerfahrenen Mundkoch und Paſteten

bäcker. 10 e4

G re e el e e e e e e eBeachtungswerthe Weihnachts Anzeige.
Durch Verbindung mit einem ſehr bedeutenden Geſchäftshauſe ſind dem unten-

ſtehenden Kleider Magazine eine reichbaltige und äußerſt roble Auswahl Winter-
Twins und Röcke zum ſehr ſchnellen Verkauf hierher gegeben worden.
Die Stoffe, von denen die Sachen gearbeitet, ſind der jetzigen Jibreszeit angemeſſen,
die modernſten, und die Preiſe gewiß ſo billig geſtellt, daß ein Jeder das Magazin
Beehrende es mit der größten Zufriedenbeit verl ſſen wird.

Das Herren-Garderobe-Magazin, Leipziger Str. Nr. 327,
dem Engliſchen Hof vis à vis.

Eisröcke, Bournouſſe, Mäntel, Tuchröcke, Schlafröcke, Bein-
kleider und Weſten empfiehlt außerordentlich billig

das Herren-Garderobe-Magazin, Leipziger Str. Nr. 327,
dem Engliſchen Hof vis à vis.

Zwei fette Schweine und einige Wiſpel Einem Reiſenden und einem
Roggenkleie ſind zu verkaufen in Nr. 407,1 Verwalter weiſt Stellen nach
der alten Poſt gegewüber. A. Kuckenburg, Nr. 285.

Gebauerſche Buchdruckerei.

Zwei übercomplette Ackerpferde ſind
zu verkaufen bei Rudloff in Silbitz.

10 Wispel
Futtererbſen ſucht das Poppen'ſche Gut
zu Dornſtedt zu kaufen.

Eine Wohnung nebſt Stellmacher- Werk
ſtatt iſt nächſte Oſtern an einen geſchickten
Stellmacher zu vermiethen in Peißen
Nr. 19.

Ein Schafknecht, welcher Caution lei-
ſten kann und gute Atteſte nachweiſt, fin-
det ſofort bei mir Dienſte.

Kämmereigut Beeſen, d. 4. Dec. 1848.
W. Sander.

Sonntag den 19. December Karpfen-
ſchmaus, wozu ergebenſt einladet

Petzold in Schwittersdorf.

Beste Streichzündhölzer in Schachteln
sind wieder vorräthig bei

F. A. Heriug,.

Puppenköpfe, Arme, Beine und Glie-
derpuppen von Porzellan empfiehlt

A. L. Wiebecke.
Kin tüchtiger Oekonomie-Verwalter, ſehr

gut empfoh en, welcher nicht auf hohen
Gehalt ſieht, wünſcht zu Neujahr eine
Stelle. Alles Nähere durch J. G. Fied-
ler in Halle.

Ein ordentlicher und arbeitſamer Kut-
ſcher findet ſogleich einen Dienſt durch
J. G. Fiedler in Halle.

anker

Ein Laden mit vielen Räumen, zu je-
dem Geſchäft paſſend, und dazu gehöriger
Wohnung von 3 Stuben, Kammern, Küche
und allem nöthigen Zubehör, iſt ſofort
oder Oſtern zu verpachten und zu j der be
liebigen Zeit zu deziehen. Alles Nähere
ertheilt J. G. Fiedler, kl. Steinſtraße.

Tr

FamilienNachrichten.
Verlobungs- Anzeige.
Auguſte Klipſch,
Hermann Klipſch

empfehlen ſich als Verlobte.

Frankenhauſen.



Extra-Beilage zu Nr. 287 des Couriers, Hall. Zeitung fur Stadt u. Land.
Donnerstan den 7 December I8A8.

er anrü

den preußiſchen Staat.
Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden', König

von Preußen c. c.
thun kund und fügen zu wiſſen: daß Wir in Folge der einge-
tretenen außerordentlichen Verhaltniſſe, welche die beabſichtigte
Vereinbarung der Verfaſſung unmöglich gemacht, und, entſpre-
chend den dringenden Forderungen des öffentlichen Wohls, in
moöglichſter Beruckſichtigung der von den gewahlten Vertretern

des Volkes ausgegangenen umfaſſenden Vorarbeiten, die nach
folgende Verfaſſungs- Urkunde zu erlaſſen beſchloſſen haben, vor
behaltlich der am Schluſſe angeordneten Reviſion derſelben im
ordentlichen Wege der Geſetzgebung.

Wir verkünden demnach die Verfaſſung für den preußiſchen
Staat wie folgt:

Titel L. Vom Staatsgebiete. Art. 1. Alle Landestheile
in ihrem gegenwärtigen Umfange bilden das preußiſche Staatsgediet.
Art 2. Die Grenzen dieſes Staatsgebiets können nur durch ein Geſetz
verändert werden.

Titel II. Von den Rechten der Preußen. Art. 3. Die
Verfaſſung und das Geſetz beſtimmen, unter welchen Bedingungen die
Eigenſchaft eines Preußen und die ſtaatsbürgerlichen Rechte erworben,
ausgeübt und verloren werden. Art. 4. Alle Preufen ſind vor dem Ge
ſetze gleich. Standes Vorrechte finden nicht ſtatt. Die öffentlichen Aem-
ter ſind für alle dazu Befähigten gleich zugänglich. Art. 5. Die perſön-
liche Freiheit iſt gewährleiſtet. Die Bedingungen und Formen unter
welchen eine Verhaftung zuläſſig iſt, ſind durch das Geſetz zum Schutz
der perſönlichen Freiheit vom 24. September laufenden Jahres beſtimmt.
Art. 6. Die Wohnung iſt unverletzlich. Das Eindringen in dieſelbe und
Hausſuchungen ſind nur in den geſetzlich beſtimmten Fällen und Formen
geſtattet. Die Beſchlagnahme von Briefen und Papieren darf, außer bei
einer Verhaftung oder Hausſuchung, nur auf Grund eines richterlichen
Befehles vorgenommen werden. Art. 7. Niemand darf ſeinem geſetzlichen
Richter entzogen werden. Ausnahmegerichte und außerordentliche Kom
miſſionen ſo weit ſie nicht durch dieſe Verfaſſungs Urkunde fur zulaſſig
erklärt werden ſind unſtatthaft. Strafen können nur in Gemäßheit des
Geſetzes angedroht oder verhängt werden. Art. S. Das Eigenthum iſt
unverletzlich. Es kann nur aus Gründen des öffentlichen Wohles gegen
vorgängige, in dringenden Fällen wenigſtens vorläufig feſtzuſtellende, Ent
ſchädigung nach Maßgabe des Geſetzes entzogen oder beſchrankt werden.
Art. 9. Der bürgerliche Tod und die Strafe der Vermögenseinziehung
finden nicht ſtatt. Art. 10. Die Freiheit der Auswanderung iſt von
Staatswegen nicht beſchränkt. Abzugsgelder dürfen nicht erhoben werden.
Art. 11. Die Freiheit des religiöſen Bekenntniſſes, der Vereinigung zu
Religions Geſellſchaften (Art. 28 und 29) und der gemeinſamen öſfent-
lichen Religions- Uebung wird gewährleiſtet. Der Genuß der burgerlichen
und ſtaatsbürgerlichen Rechte iſt unabhängig von dem religiöſen Bekennt-
niſſe und der Theilnahme an irgend einer Religions Geſellſchaft. Den
bürgerlichen und ſtaatsbürgerlichen Pflichten darf durch die Ausubung der
Religionsfreiheit kein Abbruch geſchehen. Art. 12. Die evangeliſche und
die römiſch katholiſche Kirche, ſo wie jede andere Religions- Geſellſchaft,
ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten ſelbſtſtändig und bleibt im Be
ſit; und Genuß der für ihre Kultus-, Unterrichts und Wohlthätigkeits
zwecke beſtimmten Anſtalten, Stiftungen und Fonds. Art. 13. Der Ver-
kehr der Religions Geſellſchaften mit ihren Oberen iſt ungehindert. Die
Bekanntmachung ihrer Anordnungen iſt nur denjenigen Beſchränkungen
unterworfen, welchen alle übrigen Veröffentlichungen unterliegen. Art. 14.
Ueber das Kirchen Patronat und die Bedingungen, unter welchen daſſelbe
aufzuheben, wird ein beſonderes Geſetz ergehen. Art. 15. Das dem Staate zuſte
hende Vorſchlags, Wahl oder BeſtätigungsRecht bei Beſetzung kirchl. Stellen
iſt aufgehoben. Art. 16. Die bürgerliche Gultigkeit der Ehe wird durch deren Ab
chließung vor den dazu beſtimmten Civilſtands-Beumten bedingt. Otee ilge Trauung kann nur nach der Vollziehung des CivilAktes ſtatt

finden. Art. 17. Die Wiſſenſchaft und ihre L. hre iſt frei. Art. 18.
Der preußiſchen Jugend wird durch genügende öffenttiche Anſtalten das
Recht auf allgem. ine Volksb ldung gewährleiſtet. Aeltern und Vor-
münder ſind verpflichtet, ihren Kindern oder Pflegeb fohlenen den zur
allgemeinen Volksbildung erforderlichen Unterricht erth. ilen zu laſſen,
und müſſen ſich in dieſer Beziehung den Beſtimmungen unterwerfen,
welche das Unterrichtsgeſetz aufſtellen wird. Art. 18. Untereſcht zu
ertheilen und Unterrichts Anſtalten zu gründen, ſteht Jedem frei, wenn
er ſeine ſittliche, wiſſenſchaftliche und techniſche Befähigung den betref l

ſenden Staatsbehörden nachgewieſen hat. Art. 20. Die öffentlichen
Volksſchulen, ſo wie alle übrigen Erziehungs und Unterrichts Anſtal
ten ſtehen unter der Aufſicht eigener, vom Staate ernannter Behörden.
Die öffentlichen Lehrer haben die Rechte der Staatsdiener. Art. 21.
Die Leitung der äußeren Angelegenheiten der Volksſchule und die Wahl
der Lehrer, welche ihre ſittliche und techniſche Befähigung den betref
fenden Statsbeyörden gegenüber zuvor nachgewieſen haben müſſen,
ſtehen der Gemeinde zu. Den religiöſen Unterricht in der Volksſchule
beſorgen und überwachen die betreffenden Religionsgeſellſchaften. Art. 22.
Die Mittel zur Errichtung, Unterhiltung und Erweiterung der öffent
lichen Vo.ksſchule werden von den Gemeinden und im Falle des nach
gewieſenen Unvermözens ergänzungsweiſe vom Staate aufgebracht.
Die auf beſonderen Rechtstiteln becuhenden Verpflichtungen Dritter
bleiben beſtehen. Jn der öffentlichen Volksſchule wird der Unterricht
unentgeltlich ertheilt. Art. 23. Ein beſonderes Geſetz regzelt das ge
ſammte Unterrichtsweſen. Der Staat gewährleiſtet den Volksſchulleh
rern ein beſtimmtes auskömmliches Gehalt. Art. 24. Jeder Preuße
hat das Recht durch Wort, Srift, Oruck und bildliche Darſtellung
ſeine Gedanken frei zu äußern. Die Preßfreiheit darf unter keinen
Umſtänden und in keiner Weiſe, namentlich weder durch Eenſur,
noch durch Konzeſſionen und Sicherheits- Beſtellungen, weder durch
St ats Auflagen, noch durch Beſchränkunzen der Druckereien und
des Buchhandels, noch endlich durch Poſtverbote und ungleich
mäßigen Poſtſaz oder durch andere Hemmungen des freien Ver
kehrs beſchränkt, ſuspendirt oder aufgehoben werden. Art. 25.
Vergehen, welche durch Wort, Schrift, Druck oder bildliche Dar
ſtellung begangen werden, ſind nach den allgemeinen Strafzgeſetzen
zu beſtrafen. Vor der erfolgten Reviſion des Strafrechts wird darüber
ein beſonderes vorläufiges Geſetz ergehen. Bis zu deſſen Erſcheinen bleibt
es bei den jetzt geltenden allgemeinen Strafgeſetzen. Art. 26. Jſt der Ver
faſſer einer Schrift bekannt und im Bereiche der richterlichen Gewalt des
Staates ſo dürfen Verleger, Drucker und Vertheiler, wenn deren Mit
ſchuld nicht durch andere Thatſachen begründet wird, nicht verfolgt wer
den. Auf der Druckſchrift muß der Verleger und der Drucker genannt
ſein. Art. 27. Alle Preußen ſind berechtigt, ſich ohne vorgängige obrig
keitliche Erlaubniß friedlich und ohne Waffen in geſchloſſenen Raumen zu
verſammeln. Dieſe Beſtimmung bezieht ſich nicht auf Verſammlungen un-
ter freiem Himmel, welche in allen Beziehungen der Verfügung des Ge
ſetzes unterworfen ſind. Bis zum Erlaß eines ſolchen Geſetzes iſt von Ver
ſammlungen unter freiem Himmel 24 Stunden vorher der Orts- Polizei
behörde Anzeige zu machen, welche die Verſammlungen zu verbieten hat,
wenn ſie dieſelbe für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährlich er
achtet. Art. 28. Alle Preußen haben das Recht, ſich zu ſolchen Zwecken,
welche den Strafgefſetzen nicht zuwiderlaufen in Geſellſchaften zu verei-
nigen. Art. 29. Die Bedingungen, unter welchen Corporationsrechte er
theilt oder verweigert werden beſtimmt das Geſetz. Art. 30. Das Peti-
tionsrecht ſteht allen Preußen zu. Petitionen unter einem Geſammtnamen
ſind nur Behörden und Corporationen geſtattet. Art. 31. Das Briefge-
heimniß iſt unverletzlich. Die bei ſtrafgerichtlichen Unterſuchungen und in
Kriegsfällen nothwendigen Beſchrankungen ſind durch die Geſetzgebung feſt
zuſtellen. Das Geſetz bezeichnet die Beamten, welche für Verletzung des
Geheimniſſes der der Poſt anvertrauten Briefe verantwortlich ſind. Art.
32. Alle Preußen ſind wehrpflichtig. Den Umfang und die Art dieſer
Pflicht beſtimmt das Geſetz. Auf das Heer finden die in den H. 5, 6,
27, 28 enthaltenen Beſtimmungen inſoweit Anwendung, als die militairi-
ſchen Disziplinarvorſchriften nicht entgegenſtehen. Art. 33. Die bewaffnete
Macht beſteht: aus dem ſtehenden Heere, der Landwehr, der Bürgerwehr.
Beſondere Geſetze regeln die Art und Weiſe der Einſtellung und die Dienſt
zeit. Art. 34. Die bewaffnete Macht kann zur Unterdrückung innerer Un-
ruhen und zur Ausführung der Geſetze nur auf Requiſition der Civil Be
hörden und in den vom Geſetze beſtimmten Fallen und Formen verwendet
werden. Art. 35. Die Einrichtung der Bürgerwehr iſt durch ein beſon
deres Geſetz geregelt. Art. 36. Das Heer ſteht im Kriege und im Dien-
ſte unter der Militair- Kriminal Gerichtsbarkeit und unter dem Militair
Straf- Geſetzbuch außer dem Kriege und dem Dienſte unter Beibehaltung
der Militair Kriminalgerichtsbarkeit unter den allgemeinen Strafgeſetzen.
Die Beſtimmungen über die militairiſche Disziplin im Kriege und Frie-
den, ſo wie die näheren Feſtſetzungen über den Militair-Gerichtsſtand,
bleiben Gegenſtand beſonderer Geſetze. Art. 37. Das ſtehende Heer darf
nicht berathſchlagen. Eben ſo wenig darf es die Landwehr, wenn ſie zu
ſammenberufen iſt. Auch wenn ſie nicht zuſammenberufen iſt, ſind Ver
ſammlungen und Vereine der Landwehr zur Berathung militairiſcher Be
fehle und Anördnungen nicht geſtattet. Art. 38. Die Errichtung von Le
hen und die Stiftung von Familien -Fideikommiſſen iſt unterſagt. Die
beſtehenden Lehen und Familien Fideikommiſſe ſollen durch geſetzliche An
ordnung in freies Eigenthum umgeſtaltet werden. Art. 39. Vorſtehende
Beſtimmungen (Art. 38.) finden auf die Thronlehen, das Königliche Haus
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und Prinzliche Fideikommiß, ſo wie auf die außerhalb des Staates bele-
genen Lehen und die ehemals reichs unmittelbaren Beſitzungen und Fidei-
kommiſſe, inſofern letztere durch das deutſche Bundesrecht gewährleiſtet

nd, zur Zeit keine Anwendung. Die Rechtsverhältniſſe derſelben ſollen
urch beſondere Geſetze geordnet werden. Art. 40. Das Recht der freien

Verfügung über das Grundeigenthnm unterliegt keinen anderen Beſchrän-
kungen, als denen der allgemeinen Geſetzgebung. Die Theilbarkeit des
Grundeigenthums und die Ablösbarkeit der Grundlaſten wird gewaährleiſtet.
Aufgehoben ohne Entſchädigung ſind a) die Gerichtsherrlichkeit, die guts-
herrliche Polizei und obrigkeitliche Gewalt, ſo wie die gewiſſen Grund-
ſtücken zuſtehenden Hoheitsrechte und Privilegien, wogegen die Laſten und
Leiſtungen wegfallen, welche den bisher Berechtigten oblagen. Bis zur
Emanirung der neuen Gemeinde Ordnung bleibt es bei den bisherigen
Beſtimmungen hinſichtlich der Polizei Verwaltung bb) die aus dieſen
Befugniſſen, aus der Schutzherrlichkeit, der früheren Erbunterthänigkeit,
der früheren Steuer- und Gewerbe Verfaſſung herſtammenden Verpflich-
tungen. Bei erblicher Ueberlaſſung eines Grundſtückes iſt nur die Ueber-
tragung des vollen Eigenthums zuläſſig; jedoch kann auch hier ein feſter
ablösbarer Zins vorbehalten werden.

Titel III. Vom Könige. Art. 41. Die Perſon des Königs
iſt unverletzlich. Art. 42. Seine Miniſter ſind verantwortlich. Alle
Regierungs Akte des Königs bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Gegenzeich-
nung eines Miniſters welcher dadurch die Verantwortlichkeit übernimmt.
Art. 43. Dem Könige allein ſteht die vollziehende Gewalt zu. Er er-
nennt und entläßt die Miniſter. Er befiehlt die Verkündigung der Geſetze
und erläft unverzüglich die zu deren Ausführung nöthigen Verordnungen.
Art 44. Der König führt den Oberbefehl über das Heer. Art. 45. Er
beſetzt alle Stellen in demſelben, ſo wie in den übrigen Zweigen des Staats-
dienſtes, inſofern nicht das Geſetz ein Anderes verordnet. Art. 46. Der
König hat das Recht, Krieg zu erklären, Frieden zu ſchließen und Ver-
träge mit fremden Regierungen zu errichten. Handels-Verträge, ſo wie
andere Verträge, durch welche dem Staate Laſten oder einzelnen Staats
bürgern Verpflichtungen auferlegt werden, bedürfen zu ihrer Gültigkeit
der Zuſtimmung der Kammern. Art. 47. Der König hat das Recht der
Begnadigung und Strafmilderung. Zu Gunſten eines wegen ſeiner Amts-
handlungen verurtheilten Miniſters kann dieſes Recht nur auf Antrag der-
jenigen Kammer ausgeübt werden von welcher die Anklage ausgegangen
iſt. Er kann bereits eingeleitete Unterſuchungen nur auf Grund eines be-
ſonderen Geſetzes niederſchlagen. Art. 48. Dem Könige ſteht die Ver-
leihung von Orden und anderen mit Vorrechten nicht verbundenen Aus-
zeichnungen zu. Er übt das Münzrecht nach Maßgabe des Geſetzes. Art.
49. Der König beruft die Kammern und ſchließt ihre Sitzungen. Er kann
fie entweder beide zugleich oder nur eine auflöſen. Es müſſen aber in
einem ſolchen Falle innerhalb eines Zeitraums von 40 Tagen nach der Auf-
löſung die Wähler und innerhalb eines Zeitraums von 60 Tagen nach der
Auflöſung die Kammern verſammelt werden. Art. 50. Der König kann
die Kammern vertagen.
die Friſt von 30 Tagen nicht überſteigen und während derſelben Seſſion
nicht wiederholt werden. Art. 51. Die Krone iſt, den Königlichen Haus-
geſetzen gemäß, erblich in dem Mannsſtamme des Königlichen Hauſes nach
dem Rechte der Erſtgeburt und der agnatiſchen Linealfolge. Art. 52. Der
König wird mit Vollendung des 18ten Lebensjahres volljährig. Er leiſtet
in Gegenwart der vereinigten Kammern das eidliche Gelöbniß, die Ver-
faſſung des Königreichs feſt und unverbrüchlich zu halten und in Ueber-
einſtimmung mit derſelben und den Geſetzen zu regieren. Art. 53. Ohne
Einwilligung beider Kammern kann der König nicht zugleich Herrſcher
fremder Reiche ſein. Art. 54. Jm Fall der Minderjährigkeit des Königs
vereinigen ſich beide Kammern zu Einer Verſammlung, um die Regent-
ſchaft und die Vormundſchaft anzuordnen, inſofern nicht ſchon durch ein
beſonderes Geſetz für Beides Vorfſorge getroffen iſt. Art. 55. Jſt der Kö-
nig in der Unmöglichkeit zu regieren ſo beruft der Nächſte zur Krone oder
Derjenige, der nach den Hausgeſetzen an deren Stelle tritt, beide Kam-
wern, um in Gemäßheit des Art. 54. zu handeln. Art. 56. Die Re-
gentſchaft kann nur einer Perſon übertragen werden. Der Regent ſchwört
bei Antretung der Regentſchaft einen Eid, die Verfaſſung des Königreichs
feſt und unverbrüchlich zu halten und in Uebereinſtimmung mit derſelben
und den Geſetzen zu regieren. Art. 57. Dem Kron Fideikommiß Fonds
verbleibt die durch das Geſetz vom 17. Januar 1820 auf die Einkünfte der
Domainen und Forſten angewieſene Rente.

Titel IV. Von den Miniſtern. Art. 58. Die Miniſter, ſo wie
die zu ihrer Vertretung abgeordneten Staats Beamten haben Zutritt zu
jeder Kammer und müſſen auf ihr Verlangen zu jeder Zeit gehört werden.
Jede Kammer kann die Gegenwart der Miniſter verlangen. Die Miniſter
haben in einer oder der anderen Kammer nur dann Stimmrecht, wenn ſie
Mitglieder derſelben ſind. Art. 59. Die Miniſter können durch Beſchluß
einer Kammer wegen des Verbrechens der Verfaſſungs- Verletzung der Be
ſtechung und des Verrathes, angeklagt werden.
ſcheidet der oberſte Ge ichtshof der Monarchie in vereinigten Staaten. So
lange noch zwei oberſte Gerichishöfe beſtehen, treten dieſelben zu obigem

Ohne deren Zuſtimmung darf dieſe Vertagung,

Ueber ſolche Anklage ent

2

glieder anweſend iſt.

Zwecke zuſammen. Die näheren Beſtimmungen über die Fälle der Verant
wortlichkeit, über das Verfahren und das Strafmaß werden einem beſon-
deren Geſetze vorbehalten.

Titel V. Von den Kammern. Art. 60. Die geſetzgebende Ge-
walt wird gemeinſchaftlich durch den König und durch zwei Kammern aus-
geübt. Die Uebereinſtimmung des Königs und beider Kammern iſt zp je
dem Geſetze erforderlich. Art. 61. Dem Könige, ſo wie jeder Kammer,
ſteht das Recht zu, Geſetze vorzuſchlagen. Vorſchläge, welche durch eine
der Kammern oder durch den König verworfen worden ſind, können in
derſelben Seſſion nicht wieder vorgebracht werden. Art. 62. Die erſte
Kammer beſteht aus 180 Mitgliedern. Art. 63. Die Mitglieder der erſten
Kammer werden durch die Provinzial-, Bezirks- und Kreievertreter er
wählt. (Art. 104.) Die Provinzial, Bezirks- und Kreisvertreter bilden,
nach näherer Beſtimmung des Wahlgeſetzes, die Wahlkörper und wählen die
nach der Bevölkerung auf die Wahl-Bezirke fallende Zahl der Abgeordneten.
(Anmerkung. Bei der Reviſion der Verfaſſungs Urkunde bleibt zu er-
wägen ob ein Theil der Mitglieder der erſten Kammer vom Könige zu
ernennen und ob den Ober Burgermeiſtern der großen Städte, ſo wie den
Vertretern der Univerſitäten und Akademieen der Künſte und Wiſſenſchaften,
der Sitz in der Kammer einzuräumen ſein möchte.) Art. 64. Die Legis-
latur Periode der erſten Kammer wird auf ſechs Jahre feſtgeſetzt. Art. 65.
Wählbar zum Mitgliede der erſten Kammer iſt jeder Preuße, der das 40ſte
Lebensjahr vollendet, den Vollbeſitz der bürgerlichen Rechte in Folge rechts-
kräftigen richterlichen Erkenntniſſes nicht verloren und bereits fünf Jahre
lang dem preußiſchen Staatsverbande angehört hat. Art. 66. Die zweite
Kammer beſteht aus 350 Mitgliedern. Die Wahlbezirke werden nach Maß
gabe der Bevölkerung feſtgeſtellt. Art. 67. Jeder ſelbſtſtändige Preuße,
welcher das 24ſte Lebensjahr vollendet, nicht den Vollbeſitz der bürgerlichen
Rechte in Folge rechtskräftigen richterlichen Erkenntniſſes verloren hat, iſt
in der Gemeinde, worin er ſeit ſechs Monaten ſeinen Wohnſitz oder Aufent
halt hat, ſtimmberechtigter Urwähler, inſofern er nicht aus öffentlichen
Mitteln Armen Unterſtützung erhalt. (Anmerk. Bei der Reviſion der
Verfaſſungs- Urkunde bleibt es zu erwägen, ob nicht ein anderer Wahl
modus namentlich der der Eintheilung nach beſtimmten Klaſſen für Stadt
und Land, wobei ſämmtliche bisherigen Urwähler mitwählen, vorzuziehen
ſein möchte.) Art. 68. Die Urwähler einer jeden Gemeinde wählen auf
jede Vollzahl von 250 Seelen ihrer Bevölkerung einen Wahlmann. Art. 69.
Die Abgeordneten werden durch die Wahlmänner erwählt. Die Wahlbe-
zirke ſollen ſo organiſirt werden daß mindeſtens zwei Abgeordnete von
einem Wahlkörper gewählt werden. Art. 70. Die Legislatur Periode der
zweiten Kammer wird auf drei Jahre feſtgeſetzt. Art. 741. Zum
Abgeordneten der zweiten Kammer iſt jeder Preuße waählbar,
der das dreißigſte Lebensjahr vollendet, den Vollbefitz der bürger-
lichen Rechte in Folge rechtskräftigen richterlichen Erkenntniſſes
nicht verloren und bereits ein Jahr lang dem preußiſchen Staatsverbande
angehört hat. Art. 72. Die Kammern werden nach Ablauf ihrer Legisla-
tur- Periode neu gewählt. Ein Gleiches geſchieht im Falle der Aufköſung.
Jn beiden Fällen ſind die bisherigen Mitglieder wieder wählbar. Art. 73.
Das Nähere über die Ausführung der Wahlen zu beiden Kammern be-
ſtimmt das Wahlausführungsgeſetz. Art. 74. Stellvertreter für die Mit-
glieder der beiden Kammern werden nicht gewählt. Art. 75. Die Kam-
mern werden durch den König regelmäßig im Monat November jeden Jah-
res und außerdem ſo oft es die Umſtände erheiſchen, einberufen. Art. 76.
Die Eröffnung und die Schließung der Kammern geſchieht durch den Kö
nig in Perſon oder durch einen dazu von ihm beauftragten Miniſter in ei-
ner Sitzung der vereinigten Kammern. Beide Kammern werden gleichzei
tig berufen eröffnet, vertagt und geſchloſſen. Wird eine Kammer aufgelöſt,
ſo wird die andere gleichzeitig vertagt. Art. 77. Jede Kammer pruüft die
Legitimation ihrer Mitglieder und entſcheidet darüber. Sie regelt ihren
Geſchäftsgang durch eine Geſchäfts Ordnung und erwählt ihren Präſiden-
ten, ihre Vice- Präſidenten und Schriftführer. Beamte bedürfen keines Ur
laubs zum Eintritt in die Kammer. Durch die Annahme eines beſoldeten
Staats Amtes oder einer Beförderung im Staatsdienſte verliert jedes Mit
glied einer Kammer Sitz und Stimme in derſelben und kann ſeine Stelle
nur durch eine neue Wahl wieder erlangen. Niemand kann Mitglied bei-
der Kammern ſein. Art. 78. Die Sitzungen beider Kammern ſind öffent-
lich. Jede Kammer tritt auf den Antrag ihres Präſidenten oder von 10
Mitgliedern zu einer geheimen Sitzung zuſammen, in welcher dann zu-
nächſt über dieſen Antrag zu beſchließen iſt. Art. 79. Keine der beiden
Kammern kann einen Beſchluß faſſen, wenn nicht die Mehrheit ihrer Mit-

Jede Kammer faßt ihre Beſchlüſſe nach abſoluter
Stimmenmehrheit, vorbehaltlich der durch die Geſchäftsordnung für Wah
len etwa zu beſtimmenden Ausnahmen. Art. 80. Jede Kammer hat für
ſich das Recht Adreſſen an den König zu richten. Niemand darf den Kam

mern oder einer derſelben in Perſon eine Bittſchrift oder Adreſſe überrei
chen. Jede Kammer kann die an ſie gerichteten Schriften an die Miniſter
überweiſen und von denſelben Auskunft über eingehende Beſchwerden ver
langen. Art. 81. Eine jede Kammer hat die Befugniß, Behufs ihrer Jn-
formation Kommiſſionen zur Unterſuchung von Thatſachen zu ernennen.
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rant Art. 82. Die Mitglieder beider Kammern ſind Vertreter des ganzen Vol Rechnungen über den Staatshaushalt werden von der Ober Rechnungs- u
eſon- kes. Sie ſtimmen nach ihrer freien Ueberzeugung und ſind an Aufträge kammer geprüft und feſtgeſtellt. Die allgemeine Rechnung über den Staats

und Jnſtruktionen nicht gebunden. Art. 83. Sie können weder für ihre haushalt jeden Jahres, einſchließlich einer Ueberſicht der Staatsſchulden
Ge Abſtimmungen in der Kammer, noch für ihre darin ausgeſprochenen Mei- wird von der Ober Rechnungskammer zur Entlaſtung der Staats Regie

aus- nungen zur Rechenſchaft gezogen werden. Kein Mitglied einer Kammer rung den Kammern vorgelegt. Ein beſonderes Geſetz wird die Einrich- 3
n je kann ohne deren Genehmigung während der Sitzungsperiode wegen einer tung und die Befugniſſe der Ober Rechnungskammer beſtimmen.
ner, I mit Strafe bedrohten Handlung zur Unterſuchung gezogen oder verhaftet Titel IX. Von den Gemeinden, Kreis-, Bezirks- und
eine wwverden, außer wenn es bei Ausübung der That oder binnen der nächſten 24 Provinzial-Verbänden. Art. 104. Das Gebiet des preußiſchen

in Stunden nach derſelben ergriffen wird. Gleiche Genehmigung iſt bei einer Ver Staats zerfällt in Provinzen Bezirke, Kreiſe und Gemeinden, deren
erſte haftung wegen Schulden nothwendig. Jedes Strafverfahren gegen ein Mit Vertretung und Verwaltung durch beſondere Geſetze unter Feſthaltung fol
rſten glied der Kammern und eine jede Unterſuchungs oder Civilhaft wird für die gender Grundſätze näher beſtimmt wird. 1) Ueber die inneren und be

er Dauer der Sitzung aufgehoben, wenn die betreffende Kammer es verlangt. ſonderen Angelegenheiten der Provinzen Bezirke Kreiſe und Gemeinden
den Art. 84. Die Mitglieder der erſten Kammer erhalten weder Reiſekoſten, noch beſchließen aus gewählten Vertretern beſtehende Verſammlungen deren
die Diäten. Die Mitglieder der zweiten Kammer erhalten aus der Staatskaſſe Reiſe Beſchlüſſe durch die Vorſteher der Provinzen, Bezirke, Kreiſe und Ge-
eten. koſten und Diäten nach Maßgabe des Geſetzes. Ein Verzicht hierauf iſt unſtatthaft. meinden ausgeführt werden. Das Geſetz wird die Fälle beſtimmen, in
er Titel VI. Von der richterlichen Gewalt. Art. 85. Die welchen die Beſchlüſſe der Gemeinde, Kreis, Bezirks- und Provinzial

e zu richterliche Gewalt wird im Namen des Königs durch unabhängige, kei- Vertretung der Genehmigung einer höheren Vertretung oder der Staats-
den ner anderen Autorität als der des Geſetzes unterworfene Gerichte aus- Regierung unterworfen ſind. 2) Die Vorſteher der Provinzen, Bezirke

ten geübt. Die Urtheile werden im Namen des Königs ausg fertigt und und Kreiſe werden von der Staats Regierung ernannt, die der Gemein-
ge vollſtreckt. Art. 86. Die Richter werden vom Könige oder in deſſen den von den Gemeinde Mitgliedern gewählt. Die Organiſation der Exe
65. Namen auf ihre Lebenszeit ernannt. Sie können nur durch Richter kutivgewalt des Staates wird hierdurch nicht berührt. 3) Den Gemein-

oſte ſpruch aus Gründen welche die Geſetze vorgeſehen und beſtimmt haben, den insbeſondere ſteht die ſelbſtſtändige Verwaltung ihrer Gemeinde An
hts- ihres Amtes entſetzt, zeitweiſe enthoben oder unfreiwillig an eine an gelegenheiten zu, mit Einſchluß der Ortspolizei. Den Zeitpunkt und die
ihre dere Stelle verſetzt und nur aus den Urſachen und unter den Formen, Bedingungen des Ueberganges der Polizei Verwaltung an die Gemeinden
eite welche im Geſetze angegeben ſind, penſionirt werden. Auf die Ver- wird das Geſetz beſtimmen. Die polizeilichen Functionen können in Städten
aß ſetzungen, welche durch Veränderungen in der Organiſation der Gerichte von mehr als 30,000 Einwohnern auf Staatsorgane übertragen werden.
uße oder ihrer Bezirke nöthig werden, findet dieſe Beſtimmung keine An 4) Die Berathungen der Provinzial, Bezirks-, Kreis und Gemeinde
hen wendung. Art. 87. Den Richtern dürfen andere beſoldete Staatsäm Vertretungen ſind in der Regel öffentlich. Die Ausnahmen beſtimmt das
iſt ter nicht übertragen werden. Ausnahmen ſind nur auf Grund eines Geſetz. Ueber die Einnahmen und Ausgaben muß jährlich wenigſtens ein

ent Geſetzes zuläſſig. Art. 88. Die Organiſation der Gerichte wird durch Bericht veröffentlcht werden.
hen das Geſetz beſtimmt. Art. 89. Zu einem Richteramte darf nur der be Allgem. Beſtimmungen. Art. 105. Geſetze und Verordnun
der rufen werden, welcher ſich zu demſelben nach Vorſchrift der Geſetze be gen ſind nur verbindlich, wenn ſie zuvor in der vom Geſetze vorgeſchriebe

ahl- fähigt hat. Art. 90. Gerichte für beſondere Klaſſen von Angelegen nen Form bekannt gemacht worden ſind. Wenn die Kammern nicht verſam
adt heiten, insbeſondere Handels und Gewerbe Gerichte, ſollen im Wege melt ſind, können in dringenden Faällen, unter Verantwortlichkeit des
hen der Geſetzgebung an den Orten errichtet werden wo das Bedürfniß geſammten Staats Miniſteriums, Verordnungen mit Geſetzeskraft er
auf ſolche erfordert. Die Organiſation und Zuſtändigkeit der Handels taſſen werden dieſelben ſind aber den Kammern bei ihrem nachſten
69. Gewerbe und Militair-Gerichte, das Verfahren bei denſelben, die Er Zuſammentritt zur Genehmigung ſofort vorzulegen. Art. 106. Die
be nennung ihrer Mitglieder, die beſonderen Verhältniſſe der Letzteren und Verfaſſung kann auf dem ordentlichen Wege der Geſetzgebung abgeän
on die Dauer ihres Amtes werden durch das Geſetz feſtgeſtellt. Art. 91. dert werden, wobei in jeder Kammer die gewöhnliche abſolute Stimmen-
der Die noch beſtehenden beiden oberſten Gerichtshöfe ſollen zu einem ein mehrheit genügt. Art. 107. Die Mitglieder der beiden Kammern und
um zigen vereinigt werden. Art. 92. Die Verhandlungen vor dem erken alle Staatsbeamten haben dem Könige und der Verfaſſung Treue und
ar, nenden Gerichte in Civil und Strafſachen ſollen öffentlich ſein. Die Gehorſam zu ſchwören. Art. 108. Die beſtehenden Steuern und Ab
er Oeffentlichkeit kann jedoch durch ein öffentlich zu verkündendes Urtheil gaben werden forterhoben, und alle Beſtimmungen der beſtehenden Ge
ſſes ausgeſchloſſen werden wenn ſie der Ordnung oder den guten Sitten ſetzbucher, einzelnen Geſetze und Verordnungen welche der gegenwar-
nde Gefahr droht. Auch in Civilſachen kann die Oeffentlichkeit durch Ge tigen Verfaſſung nicht zuwiderlaufen, bleiben in Kraft, bis ſie durch
la ſetze beſchränkt werden. Art. 93. Bei den mit ſchweren Strafen be ein Geſetz abgeändert werden. Art. 109. Alle durch die beſtehenden
ng. drohten Verbrechen, bei allen politiſchen Verbrechen und bei Preßver- Geſetze angeordneten Behörden bleiben bis zur Ausführung der ſie be73. gehen erfolgt die Entſcheidung über die Schuld des Angeklagten durch treffenden organiſchen Geſetze in Thatigkeit. Art 110. Fur den Fall

be Geſchworene. Die Bildung des Geſchworenen Gerichts wird durch ein eines Krieges oder Auftuhrs können die Artikel 5, 6, 7, 24, 25, 26, 27
it Geſetz geregelt. Art. 94. Die Kompetenz der Gerichte und Verwal und 28 der Verfaſſungsurkunde zeit und diſtriktsweiſe außer Kraft ge
m l tungs- Behörden wird durch das Geſetz beſtimmt. Ueber Kompetenz- ſetzt werden. Die näheren Beſtimmungen darüber bleiben einem be
ahe Konflikte zwiſchen den Verwaltungs und Gerichts Behörden entſchei- ſonderen Geſetze vorbehalten. Bis dahin bewendet es bei den in dieſer
76. det ein durch das Geſetz bezeichneter Gerichtshof. Art. 95. Es iſt keine Deziehung beſtehenden Veorſchriften.
ö vorgängige Genehmigung der Behörden nöthig, um öffentliche Civil Uebergangs-Beſtimmungen. Art. 111. Sollten durch 'die
ci, und Militair Beamte wegen der durch Ueberſchreitung ihrer Amtsbe- für Deutſchland feſtzuſtellende Verfaſſung Abanderungen des gezenwar-
ei- fugniſſe verübten Rechtsverletzungen gerichtlich zu belangen. tigen Verfaſſungs- Geſetzes nöthig werden, ſo wird der König dieſelben
ſt, Titel VII. Von den Staatsbeamten Art. 96. Die be anordnen und dieſe Anordnungen den Kammern bei ihrer nachſten Ver
die ſonderen Rechtsverhältniſſe der nicht zum Richterſtande gehörigen ſammlung mittheilen. Die Kammern werden dann Beſchluß darüber
ren Staatsbeamten, einſchließlich der StaatsAnwälte, ſollen durch ein Ge faſſen, ob die vorlaufig angeordneten an mit der deut
en ſetz geregelt werden, welches, ohne die Regierung in der Wahl der aus ſchen Verfaſſung in Uebereinſtimmung ſtehen. rt. 112. Die ge
lr führenden Organe zweckwidrig zu beſchränken, den Staatsbeamten ge genwartige Verfaſſung ſoll ſofort nach dem erſten Zuſammentritt der
ten gen willkürliche Entziehung von Amt und Einkommen angemeſſenen Kammern einer Reoiſion auf dem Wege der Geſetzgehung (Art. 60 und
r Schutz gewahrt. Art. 97. Auf die Anſprüche der vor Verkündigung 195) Unterworſen werden. Das im Artikel 52 erwähnte eidliche Ge
le der Verfaſſungs Urkunde etatsmäßig angeſtellten Staatsbeamten ſoll löbniß des Königs, ſo wie die vorgeſchriebene Vereidung der beidenrei im Staatsdiener-Geſetz beſondere KRuckſicht genommen werden. rer StaatsBeamten, erfolgen ſogleich nach voll. ndeter

nt Titel VIII. Von der Finanz- Verwaltung. Art. 98. Alle eviſion rti et 107). e10 Einnahmen und Ausgaben des Staats müſſen für jedes Jahr im voraus Urkundlich unter Unſerer Hochſteigenhaändigen Unterſchrift
zu- veranſchlagt und auf den Staatshaushalts Etat gebracht werden. Letzterer und beigedrucktem Königlichen Jnſiegel.
en wrird jährlich durch ein Geſetz feſtgeſtellt. Art. 99. Steuern und Abgaben Gegeben Potsdam, den 5. Dezember 1848it für die Staatskaſſe dürfen nur, ſo weit ſie in den Staatshaushalts Etat 4 n 5ter aufgenommen oder durch beſondere Geſetze angeordnet ſind, erhoben wer- Friedrich Wilhelm.
h J den. Art. 100. Jn Betreff der Steuern können Bevorzugungen nicht ein Graf von Brandenburg. von Ladenberg. von Man-
ür geführt werden. Die beſtehende Steuer Geſetzgebung wird einer Reviſion teuffel. von Strotha. Rintelen. von der Heydt.
m unterworfen und dabei jede Bevorzugung abgeſchafft. Art. 101. Gebühren
eie können Staats oder Kommunal Beamte nur auf Grund des Geſetzes er
er heben. Art. 102. Die Aufnahme von Anleihen für die Staats Kaſſe fin
er det nur auf Grund eines Geſetzes ſtatt. Daſſelbe gilt von der Uebernahme
in von Garantieen zu Laſten des Staats. Art. 103. Zu Etat Ueberſchrei-
n. trungen iſt die nachträgliche Genehmigung der Kammern erforderlich. Die



Bekanntmachungen.
Der unterm 20. v. M. gegen die Stu-

direnden Ehrlich, Pöſche und Kaul-
fuß erlaſſene, bisher ohne Erfolg geblie
bene Steckdrief wird unter der Bemerkung
erneuert,
Ehrlich irrthümlich Erxleben bei Quer
furt ſtatt Elxleben bei Erfurt genannt

Halle a/S. am 4. December 1848.
Der Unterſuchungs Commiſſarius König-
a lichen Ober-Landesgerichts.

Director Schultze.

Steckbrief.
Der unten ſignaliſirte Wundarzt Däum-

ner von hier, hat ſich einer gegen ihn
eingeleiteten Criminal- Unterſuchung durch
die Flucht ent, ogen, und erſuchen wir des
halb alle reſp. Gerichts und Polizeibehör
den, denſelben im Bettretungsfalle zu ver
haften und uns davon Nachricht zu geben.

Weißenfels den 2. Decbr. 1848.
Königl. Land- und Stadtgericht.

Signalement.
Alter: ungefähr 36 Jahre
Religion evangeliſch
Größe: 5 Fuß 2 Zoll
Haare, ſo wie Kinn und Backenbart:

hellbraun
Augen: blau
Zähne: vollſtändig
Naſe: klein und ſpitzig
Geſichtsfarbe: blaß
Statur: unterſetzt
Bekleidet war derſelbe mit einem weißen

runden Hut,
einem Rock von ſchwarzem Tuch,
braunen Beinkleidern,
kurzen kalbledernen Stiefeln,
einem Ueberzieher von Tuch mit hel-

lem Pelz deſetzt, ſowohl Kragen als
Klappe.

Am nächſten Sonnabend und Sonntag
ſoll in dem ehemols Schoch'ſchen Gaſt
hofe in Teutſchenthal das Einzugsfeſt
gehalten werden, wozu ergebenſt eingeladen
wird. Jnsbeſondere findet am Sbnnabend
Nachmitt gs von 3 Uhr an Corcert und
hierauf Ball, und am Sonntag Nachmli
tag Tanzmuſik ſtatt. Das Orcheſter iſt
vorzüglich ſtark beſetzt.

Gaſthaus- h oder Verpachtung.
Das Gaſthaus Zur Joldenen Sonne

am Markt in Schkeuditz ſoll ſofort ver
kauft oder verpachtet werden. Das Nähere
bei dem Beſitzer mündlich zu verhandeln.

Schkeuditz, den 5. December 1848.
J. G. Lauterbach.

daß darin der Geburtsort des

12
e 9Thuüringiſche Eiſenbahn.

F. Die am 1. Januar 1849 fälligen Coupons unſerer 41 Pro
S ritäts Obgligationen, ſowie die etwa nicht erhobenen Coupons pro
S 1847 unſerer Stammactien, werden vom 15. December o. bis 15. Ja

Z. nuar k. J.1) V Erfurt bei unſerer Hauptkaſſe,
2) in Leipzig bei der Leipziger Bank,
3) in Berlin bei den Herren Breeſt Gelbke,
4) in Frankfurt a/ M. bei den Herren B. Metzler ſel. Sohn,
5) in Deſſau bei Herren J. H. Cohn Comp.,
6) in den an der Bahn liegenden Städten dei den dortigen Billet- Einnahmen

des Vormittags in den gewöhnlichen Geſchäftsſtunden gezahlt.
Die Zahlung ad 6 kann nur nach vorheriger Anmeldung erfolgen.

Erfurt, den 4. December 1848.
Die Direction der Thüringiſchen Eiſenbahn Geſellſchaft.

Erklärung.
Jn der hieſigen Studenten verſammlung vom 23. November iſt mit einer Majori-

tät von 97 gegen 47 Stimmen eine Adreſſe und Deputation an Se. Majeſtät den
König zu der ſilbernen Hochzeit deſſelben beſchlaſſen und in Folge deſſen abgeſandt wor-
den. Die unterzeichneten Hallenſer Studenten geben hiermit die Erklärung ab, daß
ſie mit dieſer und Deput tion nicht einverſtanden ſind.

Halle, den 5. December 1848. Folgen 99 Unterſchriften.
Jm Laufe dieſ. s Monats ſoll in meinem Geſchäftslokal für eine auswärtige Fa

brik eine anſehnliche P.rtie Cigarren zu ſehr ermäßigten Preiſen verkauft
werden, als

IIldaa Cuba à 1000 Stück 9 25 Stück für 7 kräftig und ſparſam
Mexican mit Brasil 6 Ap, e 5 brennend,Missouri 5 e 4 leicht.Später können dieſe Edeten Nu denſ lben Preiſen nicht i geliefert werden daher

ich Wiederverkäufer beſonders darauf aufmerkſam mache.
Gleichzeitig empf hle ich alle andern Sorten Cigarren eigener Fabrik, ſo wie auch

Materialwaaren von bekannter Güte zu angemeſſenen Preiſen.
Halle, kl. Ulrichsſtr. Nr. 1017. F. Ehrenberg.

e

Heilsame KEründung. zDas neuerdings bedeutend verbeſſerte Hümmert's

Pollutions-Verhütungs-Instrument,eſitzt die heilſame Eigenſchaft, daß es ohne im Geringſten Unannehmlichkeiten oder

aachtheitige Folgen für die Geſundheit herbeizuführen, durchaus niemals eine Spur
u Pollution zuläßt, ſobald es nur eine kurze Zeit gebraucht worden iſt. Die
l Wahrheit dieſer Ausſage iſt durch vielſeitige Erfahrungen beſtätigt und die Jnſtru-

nente durch berühmte Profeſſoren und erfehrene Aerzte Deutſchlands geprüft unt r

ür heiſam anerkannt worden, ſo daß wir uns aller weitern Empf hlung entha i
geehrten Abnehmer erhalten bei portofreier Einſendung des Betrags, Jnſtru-

nent nebſt Gebrauchs- Anweiſung zu nachſtehenden Preiſen, als:i Jnſtrument von Holz mit Meſſing belegt 2

feinem Metall 3geprägten Meſſing
Neuſilber 4bei Philipp Echlefinger Comp. in Bleicherode, bei Nordhauſen.

Gleichzeitig ſtellen wir bei richtiger Anwendung eine Garantie über
en Nutzen dieſes Jnſtruments von 20 Friedriched'or.

u u v

Es liegen mehrere ſtark s Schmiede
eiſen, ſo auch Ausſchweißeiſen wegen Mangel
an Raum zu verkaufen bei Andr. Braune
an der Promenade Nr. 1472 in Halle.

Auf mein Leger echter Bremer Ci-
garren in abgelagerter Waare, auch in

o Kiſtchen, welche ſich zu Weihnachts
geſchenken wohl eignen mache ich ergebenſt
aufmerkſam, und empfehle beſonders die
Nr. 13 u. 15.

Wm. Querner,
Gr. Ulrichsſtraße Nr. 56.

Gebauerſche Buchdruckerei.

fü

E
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